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Präambel 

Private Zuwendungen für öffen1liche Zwecke sind in der Freien und Hansestadt Hamburg auf 
eine lange und bedeutende Tradition zurückzuführen. Sponsoring. Spenden und 
mäzenatische Schenkungen haben In zunehmendem Maße eine maßgebliche Rolle Im 
öffentlichen uncl privaten Interesse erhalten und sind gerade für die künftigen Vorhaben einer 
wachsenden Stadt von erheblicher Bedeutung. Staatliche Aufgaben sind zwar grundsätzlich 
durch den öffentlichen Haushalt zu finanzieren; insbesondere in Zeiten ,Jeerer l<assen" leisten 
private Zuwendungen in Form von Sponsoring. Spenden oder mäzenatischen Schenkungen 
aber einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung und Verbesserung der qualitativen und 
quantitativen Aufgabenwahrnehmung. Private Zuwendungen sind auch wichtiger Bestandteil 
von öffentlich-privaten Kooperationen im Sinne eines bürgerschaftlichen Engagements. Sie 
geben den Sponsoren überdies Möglichkeit, ihre Verbundenheit mit bestimmten öffentlichen 
Aufgaben zu dokumen1ieren. Insofern sind private Zuwendungen auch unter diesen 
Gesichtspunkten grundsätzlich als positiv anzusehen. 

Es ist jedoch der Eindruck zu vermeiden, öffentliche Einrichtungen würden sich aufgrund 
finanzieller Unterstü1zung oder Leistungen durch Private bei ihrer Aufgabenwahrnehmung 
beeinflussen lassen oder deren Interessen besonders berücksichtigen. Daher sind besonders 
strenge Maßstäbe im Zusammenhang mit hoheitlichem Handeln anzulegen. Dies bestätigt 
auch der Bericht des Arbeitskreises II der Innenministerkonferenz vom 28.10.1998 zur 
Zulässigkeit von Sponsoring zugunsten der Polizei. 

Klare Verfahrensabläufe und vollständige Transparenz bei der Annahme von Mrtteln und 
Leistungen aus Sponsoringverträgen, Spenden oder mäzenatischen Schenkungen können 
hier Abhilfe schaffen. Sie schützen zugleich die Beschäftigten der Behörden und Ämter vor 
ungewollten, strafrechtlich relevanten Verhaltensweisen (.,Vorteilsannahme") und bieten Ihnen 
Verhaltenssicherheit in diesem noch relativ jungen Betät igungsfeld der öffentlichen 
Verwaltung. Die vorliegende Rahmenrichtlinie soll in diesem Zusammenhang als maßgebliche 
Orientierung dienen und dabei auch Klarheit im Interesse der privaten Zuwendungsgeber 
sct1affen. 

Die Ständige Konferenz der lnnenminis1er und -senatoren der Länder hat am 19.11.2004 die 
von ihrem Arbeitskreis VI „Verwaltungsorganisation, Aus- und Fortbi ldung sowie öffentliches 
Dienstrecht'' empfohlenen „Grundsätze für Sponsoring. Werbung. Spenden und mäzenatische 
Schenkungen zur Finanzierung öffentlicher Aufgaben" als Rahmenrichtlinie beschlossen. 
deren inhaltliche Umsetzung für die Freie und Hansestadt Hamburg mit der vorliegenden 
Rahmenrichtlinie e1folgt. 

1. Geltungsbereich 

Diese Richtlinie gilt fü r alle Behörden (Senatsämter, Fachbehörden und Bezirksämter) der 
Freien und Hansestadt Hamburg einschließlich deren nachgeordneter Einrichtungen. 
Den öffentlichen Unternehmen wird die Anwendung dieser Richtlinie empfohlen. sofern sie 
Empfänger von Zuwendungen in Form von Sponsoring, Spenden oder mäzenatischen 
Schenkungen sind. 

Die vorliegende Rahmenrichtlinie regelt den Umgang mit Zuwendungen. dte eine Behörde als 
Institution erhält. Im Gegensatz hierzu steht die Annahme von Belohnungen und Geschenken 
in Bezug auf das Amt mit persönlichen Vorteilen für den Beschäftigten; diese, die 
Beschäftigten selbst begünstigenden Sachverhalte sind nicht Gegenstand dieser 
Rahmenrichtlinie. Es gilt hierzu die Bekanntmachung des Personalamts vom 6.4.2001 über 
die Annahme von Belohnungen und Geschenken. 



Neben dieser Richtlinie gelten ergänzend die Grundsätze für Werbemaßnahmen in der 
hamburgischen Verwaltung vom 23.06.1999 (Anlage 4). 

Übergreifende Regelungen für die Drittmittelforschung (Hochschulen, Hochschulkliniken. 
öffentlich geförderte Hochschuleinrichtungen) sowie personenbezogene gesetzliche 
Regelungen (z.B. im Strafrecht oder im Beamtenrecht) bleiben unberührt. 

2. Zuständigkeiten 

Die Behörden entscheiden unter Beachtung dieser Rahmenvorgaben in eigener Zuständigkeit 
über die Zulässigkeit der Annahme und Durchführung von Sponsoring, Spenden und 
mäzenatischen Schenkungen. Die grundsätzliche Verantwortung obliegt dabei den jeweiligen 
Behördenleitungen. Die konkreten Einzelfallentscheidungen können auf die Amtsleitungen 
bzw. Dezernenten oder die Beauftragten für den Haushalt delegiert werden. In besonders 
bedeutsamen Einzelfällen sol lte eine Prüfung gegebenenfalls unter Beteiligung der jeweiligen 
Haushalts- oder Rechtsabteilung erfolgen . In steuerrechtlichen Fragen ist die Unterstützung 
der Steuerverwaltung der Finanzbehörde (Amt -5- I Referat -530-) in Anspruch zu nehmen. 
Die Behörden und Ämter können für ihre jeweiligen Zuständigkeitsbereiche weitere 
konkretisierende Regelungen erlassen, sofern sie im Einklang mit den Grundsätzen dieser 
Richtlinie stehen. 

Für die Hochschuleinrichtungen mit Ausnahme der Hochschule für Finanzen und der 
Hochschule der Polizei, gelten die dortigen Regelungen . Für die staatlichen Schulen kann die 
Behörde für Bildung und Sport eigene Regelungen er1assen1

• 

Die Annahme von Zuwendungen durch Fördervereine richtet sich nach den jeweiligen 
Regelungen der Vereine bzw. Behörden . 

3. Begriffsbestimmungen 

Die Zuwendungen Privater an die öffentliche Hand in Form von Geld oder eines geldwerten 
Vorteils werden je nach Grad der vereinbarten Gegenleistung unterschieden in Spenden, 
Werbung. Sponsoring und mäzenatische Schenkungen. Daraus ergeben sich unterschiedliche 
Folgen in steuerlicher Hinsicht (siehe hierzu Anlage 7). 

Sponsoring 

Unter Sponsoring ist die Zuwendung von Geld oder einer geldwerten Leistung durch eine 
natürliche oder juristische Person mi1 wirtschaftlichen Interessen zu verstehen. Neben der 
Förderung einer Maßnahme oder öffentlichen Einrichtung werden auch andere Interessen 
verfolgt. Dem Sponsor kommt es auf eine Profilierung in der Öffentlichkeit über das 
gesponserte Produkt oder Projekt an (Imagegewinn, Steigerung der Unternehmens- oder 
Markenbekanntheit). Sponsoren handeln niclht uneigennützig. Sie haben Anrecht auf eine 
Gegenleistung, durch die sie wirtschaftliche Vorteile erlangen. Klassische Gegenleistung im 
Sponsoring ist die Nennung des Sponsors, gegebenenfalls in Verbindung mit seinem Logo, 
auf Plakaten, Programmheften und anderen Druckerzeugnissen der gesponserten 
Einrichtung. Zu weiteren Einzelheiten von wirtschaftlichen Vorteilen vgl. Anlage 6, 1. 1a. Für 

1 Derzeit gilt die von der Behörde für Bildung und Sport bekanntgegebene Richtl inie zu Werbung, Sponsoring und 
sonstigen wirtsch<!ftl ichen Aktivitäten in stri<!tlichen Schulen in der F;:issung vom 17.5.2000. 
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Sponsoringleistungen dürfen im Gegensatz zu Spenden keine Zuwendungsbestätigungen im 
Sinne des§ 10 b EStG („Spendenbescheinigungen") ausgestellt werden . 

Werbung 

Un1er Werbung sind Zuwendungen eines Unternehmens oder einer unternehmerisch 
orientierten Privatperson für die Verbreitung seiner oder ihrer Werbebotschaften durch die 
öffentliche Verwaltung zu verstehen, wenn es aussdlließlich um die Erreichung eigener 
Kommunikationsziele - Imagegewinn, Verkaufsförderung oder Produktinformation - des 
Unternehmens oder der Privatperson geht. Die Leistung an die öffentliche Verwaltung ist nur 
Mittel zum Zweck, das unmittelbare Interesse des Zuwenders liegt - im Gegensatz zum 
Sponsoring - allein in seinem wirtschaftlichen Nutzen (z.B. Werbeplakate auf öffentlichem 
Grund)2

. 

Spenden 

Spenden sind Zuwendungen von natürlichen oder juristischen Personen, die eine Behörde, 
deren Einrichtung, eine bestimmte Maßnahme oder ein bestimmtes Ziel fördern wollen und 
dafür keine Gegenleistung erwarten. Spenden werden für mildtätige. kirchliche, religiöse, 
wissenschaftl iche oder fü r als besonders förderungswürdig anerkannte gemeinnützige Zwecke 
geleistet und sind zu bestimmten Sätzen steuerlich abzugsfähig (vgl.§ 10 b EStG). 

Mäzenatische Schenkungen 

Mäzenatische Schenkungen sind Zuwendungen durch Privatpersonen. denen es 
ausschließlich um die Förderung des jeweiligen öffentlichen Zwecks geht und anderen als in 
§ 10 b EStG genannten Zwecken dienen können und daher steuerlich nicht abziehbare 
Kosten der Lebensführung sind. 

4. Allgemeine Grundsätze 

Die Behördenz einschließlich deren nachgeordneter Einrichtungen dürfen Zuwendungen 
Dritter selbst in Empfang nehmen. Um der Forderung nach Unparteilichkeit, Uneigennützigkeit 
und Unabhängigkeit der öffentlichen Verwaltung bei der Durchführung von Sponsoringmaß
nahmen und der Annahme von Spenden und mäzenatisdlen Schenkungen gerecht zu 
werden, s ind entsprechend der von der S1ändigen Konferenz der Innenminister und -
senatoren der Länder am 19.11.2004 als Rahmenrichtlinie besdllossenen Grundsätze für 
Sponsoring. Werbung, Spenden und mäzenatischen Schenkungen (Anlage 1) folgende 
Grundsätze zu beachten: 

• Die Integrität der öffentlichen Verwaltung muss gewahrt bleiben.4 

• Bei der Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben ist der böse Anschein zu vermeiden. 

• Das Budgetrecht der Bürgerschaf1 ist sicherzustellen. 

2 
Eine klare Abgrenzung zwischen Werbung und Sponsoring wird in der Praxis nicht in jedem Fall eindeutig 

möglich sein, da die Motiva1ionslage ,.Gemeinwohlförderung" beim Zuwendungsgeber nicht immer klar nach außen 
erkennbar sein kann und bei Sponsoring d ie öffentliche Gegenleistung auch in Form von Werbung. wenn auch in 
flbgeschwc'ichter Form, st;;ittfindet. 
3 

Unter „Behörde" bzw. ,.Stellen•· ist der funktionelle Behördenbegriff zu verstehen. Eine Behörde im funktionellen 
Begriff erfasst in der Regel einen Ausschnitt der Behörde Im organisatorischen Sinn, der durch eine gleichartige 
Aufgabe definiert ist (z.B. ist die Brrnprüfabteilung eines Bezirksamtes eine Behörde im funktionellen Sinn. das 
Einwohnenneldeamt des Bezirksamtes eine andere Behörde im funktionellen Sinn j." 

" Die ln1egritat der öffentlichen Verwaltung ist beispielsweise durch die in den Grundsätzen für Werbemaßnahmen 
in der hamburgischen en Veiwaltu ng (s. Anl 4) gemmnten Ausschlusskri1erien tangiert. 
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• Die Finanzierung öffentlicher Aufgaben muss t ransparen t sein. 

• Jeder Form von Korruption und unzulässiger Beeinflussung ist durch flankierende 
korruptionsprävent ive Maßnahmen vorzubeugen . 

5. Zulässigkeit, Ausschlussgründe und strafrechtliche Aspekte 

Zuwendungen Dritter dürfen von Behörden der Hamburger Verwaltung nur angenommen 
werden. wenn sichergestellt ist, dass der Anschein, Verwaltungshandeln könnte durch 
Zuwendungen beeinflusst werden, vermieden wird. Maßstab sollte hierbei die Sicht einer der 
Veiwaltung und des Zuwendungsgebers (Sponsor, Spender oder Mäzen) gegenüber 
unvoreingenommenen und neutralen Person sein. Insbesondere bei den folgenden Behörden 1 

und öffent liche Einrichtungen kann dieser Anschein entstehen, weswegen Zuwendungen hier 
grundsätzlich nicht angenommen werden sollten . In Ausnahmefällen kann hiervon jedoch 
abgewichen werden, sofern nach einer sorgfältigen Gesamtsd1au aller Umstände eine 
Beeinflussung des Verwaltungshandelns ausgeschlossen werden kann. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Ordnungs- und Genehmigungsbehörden, wenn die Zuwendungsgeber als Adressaten 
oder Antragsteller des Verwaltungshandelns in Frage kommen. 

Aufsiditsbehörden, deren potenzielle oder tatsächliche Zuwendungsgeber aus dem 
Aufsiditbereich oder aus dem Umfeld der Adressaten der Aufsicht stammen, 

Bewilligungsbehörden, wenn die Zuwerndungsgeber oder deren Umfeld potenzielle 
oder tatsädiliche Zuwendungsempfänger (im Sinne von § 23 Landeshaushaltsordung 
(LHO)) sein könnten_ 

Öffentliche Stellen mit Beschaffungsaufgaben. deren Zuwendungsgeber aus dem 
Kreis mögl icher Auftragnehmer oder Lieferanten stammen könnten . 

Öffentliche Stellen mit Planungsaufgaben, wenn die Interessen der Zuwendungsgeber 
mittelbar oder unmittelbar durch die Planung berührt sein könnten . 

Öffentliche Träger der Wohlfahrtspflege (wie z.B. Träger der Sozialhitfe, Versorgungs
und Sozialbehörden). wenn die Interessen der Zuwendungsgeber mittelbar oder 
unmittelbar durch Leistungen der Wohlfahrtspflege berührt sein könnten . 

Öffentliche Stellen , die berufsbezogene Prüfungen oder Eignungsprüfungen 
durchführen. wenn der Zuwendungsgeber tatsächlicher oder potentieller Kandidat 
solcher Prüfungen ist. 

Verfassungsschutzbehörden 

Die Annahme von Zuwendungen durch andere als die oben genannten Behörden und 
öffentlichen Einrichtungen unterliegt weit weniger der Gefahr von lnteressenskollisionen. Eine 
sorgfältige Prüfung aller Umstände auf mögliche Beeinflussung von Verwaltungshandeln wird 
aber auch in diesen vordergründig zunächst unkritischeren Fällen notwendig, wenn es 
offenkundig ist, dass der Zuwender parallel in konkreten Geschäftsbeziehungen zu den oben 
genannten Behörden oder öffentlichen Einrichtungen steht5 . 

Die dauerhafte Überlassung von Personal an die öffentliche Verwaltung durch Sponsoren 
oder die Finanzierung von öffentlichen Bediensteten ist auszuschließen. 

Sponsoring ist ausgeschlossen. wenn die Hamburg ische Bürgerschaft erkennbar nicht mit der 
Durchführung der Aufgabe einverstanden ist. 

:> Z. B.: Behörde A hat von einem Sponsor. der bei Behörde 8 einen in der Öffen11ichkeit bekann1en Bauantrag 
ges1ellt hat, Geld erhalten 
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Sponsoring zugunsten der Polizei ist nur zulässig im Rahmen des im Bericht des 
Arbeitskreises II der Innenministerkonferenz. vom 28.10.1998 beschriebenen Umfangs. 

Durch Zuwendungen in Form von Sponsoring, Spenden oder mäzenatischen Schenkungen 
kann theoretisch der Straftatbestand ,.Vorteilsannahme" gemäß § 331 StGB (s. Anlage 11) 
verletzt werden_ Seit In-Kraft-Treten des Gesetzes zur Bekämpfung der Korrupt ion vom 
13.08.1997 umfasst dieser Tatbestand auch Drittvorteile. ,.Dritter'' kann auch die 
Anstellungskörperschaft , also die Freie und Hansestadt Hamburg, sein. Entscheidend ist, 
dass Finanzmittel, Sach- oder Dienstleistungen für die Dienstausübung zur Verfügung gestellt 
werden, unabhängig davon, ob eine Gegenleistung versprochen, gefordert oder erbracht 
worden ist. 

Um die Beschäftigten der Hamburger Verwaltung vor diesem strafrechtlichen Risiko zu 
schützen . sollten sie sich Zuwendungen von privaten oder juristischen Personen nur dann 
versprechen lassen oder annehmen. wenn der Dienstvorgesetzte die Annahme vorher 
genehmigt hat oder ihm der Vorfall unverzüglich von den Beschäftigten angezeigt wird und er 
die Annahme genehmigt hat Hinsichtlich der Genehmigung hat der Dienstvorgesetzte 
insbesondere die Grundsätze der vorliegenden Rahmenrichtl inie sowie den Schutzzweck des 
§ 331 StGB zu beachten. Die Genehmigung greift nicht, wenn die Zuwendungen vom 
Beschäftigten gefordert wurden. 

6. Schriftliche Vereinbarungen und Vertragsabschlüsse 

Die Annahme von Zuwendungen ist volls1ändig und abschließend aktenkundig zu machen. 

6.1 Sponsoringleistungen 

Bei Sponsoringleistungen sind ab einem Gegenwert von 10.000 Euro schriftliche 
Vereinbarungen bzw_ Vertragsabschlüsse erforder1ich. Diese müssen Angaben enthalten über 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

die konkrete Leistung des Sponsors \was und wie wird von wem bis wann und in 
welchem Umfang geleistet - direkte Leistung I indirekte Leistung über weitere Firmen) 

die konkrete Gegenleistung der öffent lichen Einrichtung (was und wie wird von wem 
bis wann und in welchem Umfang geleistet - direkte Leistung I indirekte Leistung Ober 
weitere öffentliche Institutionen; ggf. Art und Form der Darstellung des Sponsors bei 
mündlicher oder schriftlicher Nennung des Namens, der Firma und der Marke sowie 
die Präsentation des Logos oder sonst iger Kennzeichen am gesponserten Objekt oder 
im Rahmen einer Veranstaltung) 

die konkrete Förderung einer Aufgabe , Maßnahme oder öffentlicl1en Einrichtung (was 
wird gefördert - ggf_ Förderungsziel) 

den zeitlichen Rahmen einer Leistung oder Maßnahme (einmalig. dauerhaft. Zeitraum) 

Verantwortliche und Ansprechpartner beider Vertragsparteien . 

Benennung von Handlungsfolgen (wekher Bereich muss was tun , z_ B. Haushalts- I 
Rechtsabteilung, Beschaffungsbereich __ .) und ggf. weiteren Verpflichtungen aufgrund 
der Vereinbarung, die über die Gegenleistung der öffentlichen Einrichtung 
hinausgehen, z_ ß_ steuerrechtliche FoEgen oder andere Folgekosten (z_ 8. Autoleasing 
durch Dritte zugunsten einer Sozialeinrichtung, Übernahme der Kosten für die 
Haftpflichtversicherung. Wartung etc. durch die Sozialeinrichtung). 

• Unterschriften der Vertragsparieien (für die öffentliche Verwaltung der jeweilige 
Entscheidungsträger und eine Vertretung des begünstigten Bereichs). 

Sofern bei Spendern und Mäzenen der Wunsch nach Anonymität besteht , sollte dies 
respektiert werden und nach Möglichkeit im Vertrag oder der Vereinbarung festgehalten 
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werden . Den Behörden bleibt es hierbei übell'lassen. ob die Anonymität als Ausnahme oder 
Regel verstanden wird. Im Jahresbericht (s. Ziff. 10) werden diese Fälle en tsprechend mit 
,.anonym" aufgeführt. 

In der Anlage 5 f indet sich zur Orientierung ein beispielhafter IVlustervertrag für die 
Durchführung einer bestimmten steuerunschädlichen Sponsoring-Maßnahme. Bei dieser 
Gestaltung ist d ie Einnahme bei der Freien und Hansestadt Hamburg nicht steuerpflichtig. 
Dieses Muster en1bindet jedoch keinesfalls vo111 der Pfl icht, in jedem Einzetfall das angest rebte 
Ziel des Sponsorings genau festzuha lten und die mit dem Sponsoring verbundenen Chancen 
und Risiken fü r die Freie und Hansestadt Hamburg miteinander abzuwägen. Insbesondere 
wegen der differenzierten steuerlichen Problematik ist vor jedem rechtsverbindlichen 
Absch luss eines Sponsoringvertrages im Zweifel die Steuerverwaltung der Finanzbehörde 
(Amt -5- Ref. -530-) zu beteiligen (siehe auch Ziff. 8 dieser Richtlinie ). Hinsichtlich der 
konkreten Ausgestaltung können aufgrund untersch iedlich denkbarer Vertragsgegenstände 
individuelle Anpassungen notwendig werden. Hierzu sollten ebenso die jeweiligen 
Rechtsabteilungen in den Behörden beteiligt werden. 

Unterhalb eines Gegenwertes von 10.000 Euro sind die wesentlichen Inhalte einer mündlichen 
Sponsoringvereinbarung bzw. eines mündlichen Sponsoringvertrages zu dokumentieren. 

6.2 Spenden und mäzenatische Schenkungen 

Bei Spenden und mäzenatischen Schenkungen sind schriftlich mindestens festzuhalten 

• Angaben zum Spender bzw. Mäzen, 

• Angaben zur begünst igten Dienststelle oder Einrichtung, 

• Art und Umfang der Zuwendung 

• Zuwendungszeitpunkt oder -Zeitraum, 

• die Zweckbestimmung und 

• ggf. die Ausstellung einer Spendenbescheinigung 

7. Haushaltsrechtliche Grundsätze 

Ausgehend von den haushaltsrechtlichen Grundsätzen der Vollständigkeit und Einheit und 
dem Bruttoprinzip sind im Haushaltsplan alle Einnahmen sowie alle Ausgaben get rennt 
voneinander zu veranschlagen und getrennt voneinander zu bewirtschaften (§§ 11 , 15, 35 
LHO). Dies gilt auch bei allen Einnahmen aus Sponsoring, Spenden und mäzenatischen 
Sehen kungen. 

Grundsätzlich ist in allen Fällen, in denen die Verwaltung Finanzmitte l von Dritten zur 
Durchführung einer Maßnahme erhält, das Etatrecht der Bürgerschaft berührt (Art. 66 
Hamburgische Verfassung). Daraus folgt, dass Zuwendungen dann nicht angenommen 
werden dürfen, wenn die Bürgerschaft erkennbar nicht mit der Durchführung einer Maßnahme 
einverstanden ist, für die die Zuwendung vorgesehen ist. 

In der Regel werden Sponsoringleistungen. Spenden und mäzenatische Schenkungen 
zweckgebunden geleis1et, so dass sie als zweckgebundene Einnahmen (ggf. 
außerplanmäßig) im Haushalt zu veranschlagen und zu bewirtschaften sind (§ 8 LHO). 
Werden der Verwaltung Sach- oder Dienstleistungen von Dritten zur Verfügung gestellt, sind 
diese grundsä1zlich nicht haushattsrelevant. In der Anlage 3 finden sich zur 
Veranschaulichung entsprechende Beispiele. 
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Die Regelungen der W zu § 8 LHO und Nr. 3.4.3 der VV-Bewirtschaftung sind zu beachten. 
Danach ist die Einwilligung der Finanzbehörde einzuholen, wenn die Annahme 
zweckgebundener Einnahmen die Nachbewilligung hamburgischer Haushaltsmittel erfordert 
oder Folgekosten für den hamburgischen Haushalt von mehr als 10.000 EUR jährlich 
entstehen. Hierfür sind anzugeben: 

• Die voraussichtliche Höhe der Einnahmen, 

• die Höhe etwaiger hamburgischer Komplementärmittel , 

• der Umfang etwaiger Folgekosten, insbesondere Hinweise auf verwaltungsmäßige 
oder stellenplanmäßige Ausweitungen (bei fortdauernden Folgekosten auch der 
jährliche Mittelbedarf). 

Sind für die Komplementärmittel oder die Folgekosten Haushaltsmittel nicht vorhanden , darf 
die zweckgebundene Einnahme nur unter dem Vorbehalt der Bewilligung durch die 
Bürgerschaft angenommen werden. Die Einnahme darf ihrem Zweck erst zugeführt werden, 
wenn die Haushaltsmittel für die zusä1zlich erwachsenden Ausgaben bereitstehen (vgl. W zu 
§ 8 LHO). 

Soweit Sponsoringmaßnahmen tedmisch-verfahrensmäßig von Dritten abgewickelt werden, 
ist durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, die Folgekosten transparent darzustellen, 
auch wenn diese nicht direkt im Haushalt abgebildet werden. Sponsoring-Modelle, bei denen 
die öffentliche Verwaltung zur Vermeidung eines Betriebes gewerblicher Art eine 
untergeordnete, nachrangige und passive Mitwirkung im Wege der Einschaltung eines 
federführenden Dritten erfährt. befreien die öffentliche Verwaltung nicht von ihrer Pflicht, zu 
jedem Zeitpunkt über mögliche bei ihr verbleibende Finanzierungslasten informiert zu sein. 

Bei der Annahme von Geräten - alle beweglichen Sachen mit einem Anschaffungswert über 
410 Euro (ohne Umsatzsteuer) - ist entsprechend der VV-Geräte vom 31.01.2001 zu 
verfahren. 

8. steuerrechtliche Aspekte 

Die steuerrechtliche Behandlung von Zuwendungen Dritter an öffentliche Einrichtungen der 
Freien und Hansestadt Hamburg hat für den Gewährenden und den Empfänger der 
Zuwendung unterschiedliche Bedeutung. Zum Abschätzen der Auswirkungen ist die 
zutreffende steuerliche Einordnung der Zuwendungen notwendig. 

Aus Sicht der Steuerverwaltung können Zahlungen eines Sponsors bei diesem 

a. Betriebsausgaben i. S. des§ 4 Abs. 4 EStG. 
b. Spenden . die unter den Voraussetzungen des§§ 10 b EStG. 9 Abs. 1 Nr. 2 KStG. 9 

Nr. 5 GewS1G abgezogen werden dürfen , oder 
c. steuerlich nich1 abziehbare Kosten der Lebensführung (§ 12 Nr. 1 EStG), bei 

Kapitalgesellschaften verdeckte Gewinnausschüttungen (§ 8 Abs. 3 Satz 2 KStG) 

sein. 

Auf Seiten der gesponserten FHH können Sponsoringeinnahmen unter bestimmten 
Voraussetzungen ertrag- und umsa1zsteuerpflichtig sein. 
Ausführliche Erläuterungen zur steuerlichen Behandlung des Sponsorings bzw. der Annahme 
von Spenden und mäzenatischen Schenkungen sind in der Anlage 7 dargestellt. 

Um Folgekosten fü r den Haushalt zu vermeiden, ist bei Abgrenzungsproblemen die 
Steuerverwaltung der Finanzbehörde (Amt -5- I Referat -530-) zu beteiligen. 
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9. Vergaberechtliche Aspekte 

Das Vergaberecht kommt im Rahmen von Sponsoringleistungen nur dann unmittelbar zur 
Anwendung, wenn den Behörden für eine Leistung finanzielle Mittel von Dritten zur Verfügung 
gestellt werden und eine Dienststelle der FHH davon die „gespendete" oder „gesponserte" 
Leistung beschafft. 

Beschafft hingegen ein Spender oder Sponsor selbst eine Leistung und erteilt einen Auftrag, 
unterliegt er den Regeln des Vergaberechts nur dann, wenn er selbst ein öffentlicher 
Auftraggeber im Sinne des § 98 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) ist 
oder über die LHO bzw. das Hamburgische Vergabegesetz (HmbVgG) zur Anwendung des 
Vergaberechts (z.B. öffentliche Unternehmen, Nachunternehmer) verpfl ichtet wird. 

Unabhängig davon , ob potent ielle Sponsoringpartner auf die Verwaltung zugehen oder die 
Behörden und Ämter Sponsoringpartner „suchen'', besteht jedoch unter Beachtung des 
Gleichbehandlungsgebots die Verpflichtung, sich zu vergewissern, ob es für die von einem 
potentiellen Sponsoringpartner angebotene Leistung auch von anderen Privatunternehmen/ -
personen Interesse hinsichtlich eines Sponsoring-Angebotes gibt. Bei der Auswahl von 
Sponsoringpartnern ist die Chancengleichheü zu gewähr1eisten. In Fällen, bei denen die 
Verwaltung aus eigener Initiative Sponsoring-Partner für Leistungen ab einem Wert von 
50 .000 Euro pro Jahr sucht, wird daher eine öffentliche Bekanntmachung der zuständigen 
Behörde empfohlen. 
Maßstab bei der Entscheidung können neben der Eignung die individuelle Zuverlässigkeit, die 
finanzielle Leistungsfähigkeit, die Geschäftspraktiken und -grundsätze sowie die Kunden- und 
Medienprofile der Sponsoren oder ihre besondere Verbundenheit mit einem bestimmten 
Förderungsbereich I -zweck sein. Oie Auswahr.entscheidung ist schriftlich festzuhalten. 

Durch die Sponsoringbeziehung dürfen keine Abhängigkeiten begründet werden, z.B. durch 
Vertragsvereinbarungen des Inhalts, dass der Sponsor die Sponsoringleistung davon 
abhängig macht, dass die Freie und Hansestadt Hamburg oder mit ihr verbundene 
Unternehmen best immte Aufträge nur noch ani diesen Sponsor erteilen. 

10. Berichtswesen 

Die auch aus Gründen der Kon1Jptionsprävention und -bekämpfung notwendige vollständige 
Transparenz im Umgang mit Sponsoringleistungen. Spenden und mäzenatischen 
Schenkungen erfordert eine behördenweite Berichterstattung über empfangene 
Zuwendungen. Die Berichtspflicht der Behörde für Bildung und Sport erstreckt sich auch auf 
die staatlichen Schulen. 

Die Behörden und Ämter inklusive ihrer nachgeordneten Einrichtungen berichten der 
Finanzbehörde (Amt für Organisation und Zentrale Dienste) einmal jährlich über alle im 
Haushaltsjahr angenommenen Zuwendungen sowie über hierzu bereits verbindlich 
abgeschlossene Vereinbarungen schriftlich. sofern die einzelnen Zuwendungen einen 
Schwellenwert von 10.000 Euro erreichen . 

In diesem Jahresbericht (Musters. Anlage 10) werden alle Einzelfälle eines Jahres mit 
folgenden Angaben aufgeführt: 

a) die jeweilige Behörde und ihre Ämter, 

b) den Zuwendungszweck (Spende. Sponsoring. mäzenatische Schenkung). 

c) die Zuwendungsformen (Finanzmittel. Dienst- oder Sachleistung). 

d) die Höhe der Mittel, ggf. Angaben zum wirtschaftlichen Wert der Leistung 
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d) die Höhe der Mittel, ggf. Angaben zum wirtschaftlichen Wert der Leistung 

e) die Höhe eventueller Folgekosten 

f) Angaben zum Zuwendungsgeber (Name und Wohnort I Sitz (ohne Straße). 

Die Finanzbehörde veröffentlicht aus diesem Jahresbericht die Zuwendungen ab einem 
Einzelwert von 50.000 Euro 6

. 

11. Abgrenzung zu anderen Bereichen 

Die Hamburger Außenwerbung GmbH (HAW) hat aufgrund des Werberechtsvertrags vom 8. 
März 1989 das alleinige Werberecht auf Dienstgrundstücken sowie an und in 
Dienstgebäuden , soweit die Grundstücke im EigentL1m der Freien und Hansestadt Hamburg 
stehen. Über die Abgrenzung im Einzelnen und bestehende Ausnahmen erteilt das Rechtsamt 
der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt Auskunft. 

Ein Abschluss von Werbeverträgen mit anderen Firmen und Werbeagenturen ist insoweit nicht 
zulässig. 

Der Werbevertrag mit der HAW bezieht sich nicht auf die Werbung an Dienstfahrzeugen und 
Arbeitsmitteln einschließlich staatlicher Broschüren und Druckwerke sowie elektronischer 
Medien. 

12. Inkrafttreten der Richtlinie 

Diese Richtlinie tritt am 27. Februar 2007 in Kraft. 

Gegeben in der Versammlung des Senats, 

Hamburg, den 27. FebrL1ar 2007. 

t' Oie VerbHentlichung ist im Wege der regelmaßigen Unterrichtung der zuständigen Ausschüsse der Bürgerschaft 
über den Haushaltsver lau1 vorgesehen. 



Anlage 1 

Rahmenempfehlung des AK VI "Verwaltungsorganisation, Aus- und Fort

bildung sowie öffentliches Dienstrecht" der IMK 

Grun<lsii tzc für Sponsoring„ Wcrhung, Spenden 

und miizenatische Schenkungen zur Finanzierung öffentlicher Aufgaben 

(Sumd. 3Cl.0Sl.2i ll >4) 

1. Allgemeines 

1. Die Innenmi nister der T „änder sehen e~ne11 dringenden Regelungsbedari' für d en Ein

sat7. und f ür die G ren7.en von Sponsoring und \.Verbung 7.Ur Finam:ienmg öffent licher 

;\u!g ab0n. D~n Ländern v.·ird ~mpfohkn. di~ Gnmdsätz~ in ~igcn~r Verantwortung llir 

alle Ressons gleichem1 aßen um1.uset7.en . 

2. Die folgenden Grundsätze gelten für die Wahmdummg öffontlicher Autgahen durch 

die umni110lh<1rc T ,and~svcrv.«·dtung. Es wird angcn:gt. <lic Obl.! rnahm;.; <lics~r Grund· 

sätze den I\:örperschaften des öffentlichen Rechts zu empfrh len. l .änderspezitische 

ocfor ühcr!:,'l'Cift.)nd ~ R~gdung~n für di\! Dritlrniud for.-.drnng (Hochsch u l ~n. Hoch

sdmlk l i ni ka, öffont l ich geförderte Hochschuleinrichtungen) h 1 eiben unherühr1. Perso

nl:n b~zog~nl: gl:s~li'. lidrn R~g~lung~n (z.R. im Strafrt:!d1t odt:! r im R~amhmrcdn ) hki

ben ebenfo l I ~ llllherülut. 

3. Vonangige 7.iele der Grnndsätze für Sponsoring und Werhllng in der öffe ntli chen 

Verwaltung s ind 

d ie Wahrung der Integrität der öt fontlil:hcn Verv„·altung 

die Vcrrnuidung ~inus bösun :\nschuins bei der Wahrnehmung öifrntlidwr 

Aufgaben 

die Sit;hcrung d~s Rudgctrcchts <lcr Parlamente und gg!S. da V(;rtrdungcn der 

~örpcrschaftcn des öffe11tli chcn Rechts 

d i(; \'o llständi g~ Transpar~tw. h~ii d~r Finanzia ung üll~n tlid1 ~r A ulgahl!n 

die Vorbeugung gegen jede- Fo1rn vo11 1'onuption und tmzt!lä~siger Bcci11tlus

su11g und <li~ Flanki~rung kt>rruplionsprä\'l:ntivl:r \faßnähml!n 



II. Begriffe 

Anlage 1 

Öfl'cn1liche .'\ufgaben sind grundsätzlich durch ötfrntliche 1\.Jittel über d en 

1 Iau~haJt.c:ge~etzgeher zu finam:iercn. Sponsoring komm1 daher nur ergänzend -

unkr den in diesen Empfehlungen genanme11 Bedingungen in Betracht. 

4. rnter Sponsoring·; ist die 7.uwendung von Geld oder einer geldwenen J .eistung durch 

i:ine juristisd1e o<.k r natürlid1c Pi:n:on mit wirtsd1aitlkhcn Inkrcssi.:n zu vcrslchcu. dk 

nehen dem \fotiv 7.ur Förderung der öffentlichen Einrichtung auch andere Interessen 

verfolgen. Di:m Sponsor konunl i:s auf seini.; Profilii.:rung in (,kr Öllcmfü:hh~il über 

das gesponserte Produkt an (fmagegövi nn, Kommunikative N utzung). 

5. l"nter Werhtrng·; s ind 7.uwendungen eines l"nkmehmens oder untemehmerisch orien

Lierkr Pri\'atpcn;on~n !Ur di1J Vcrbrcihmg seiner oder ihr~r Wcrbcholsdrnrlcn durl)h 

die öffentliche Verwaltung 7.U verstehen, \Venn es ausschlie l.\li d 1 um die Erreichung 

~igcn~r Kommunikationsziel~ - Imageg~winn. \' ~rkaufsl<in.kn111g. Produktinl<m11ation 

des Untcme-hme-11s odt!r der Privatperson geht. Die Förderung de-r jeweiligen ötfom

li t.: h011 F. imid1tung ist nur \.Jitt~l zum 7,\.\Cä LUH.I li~gt llfrhl im unmittdbarcn fnkr~ss~ 

<.ks Zuwcmkrs. 

G. Spi:n<lcn·1 sind Zll\\Cndung1Jn von z.B. Privalp~rson0n oder UnLcrnduncn, b0i dcn~n 

das 1\.fotiv der Förderung der j~wciligc n Behörde oder Einrichtung dominant ist. Der 

S p\.~n1for cn"arkt keine Gcgcnh.·islung. 

7. \täzcnalis1;hc s~hcnkungcn ::;ind zll\,~m.!ungcn durch :cB. Privatpersonen oder Stil._ 

tungen. die auss~hlid.\ l ich uneigennützige 7.ic:le verfolgen und denen es nur um die 

Fördcnmg des jcwcilig1.·n <Hfontli1,.'.hi:n 7wc<.;k.s g~hl. 
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III. Zulässigkeit von Sponsoring 

8. Das Sponsoring ist nur 7.ulä..:;sig. wenn der .:\nschcin einer möglichen Beeinflussung 

bd <l0 r \\'ahmdmiung tks v~rwaltungshan<lclns nicht /. ll ~rwarkn ist un<l \,\'1,mn 1111 

Einzelfall keine sonstigen Hindcrnngsgt'i.inde entgegenstehe11. 

Sponsoring ist insh'-'sond~rl..' z ulässig für 7v.·'-'ckl..' <l'-' r Öll~ntl1~hk~i1sarh'-'it, <lcr Kuhur 

und des Sports wenn jeder Einflu.c;s auf die Inhal1e auszuschlid\en ist. 

8.1 Sponr-;oring ist zulässig nach \faßgahe der Regelungen in den Ländem zugunsten von 

Schulen sowie F.inrichtungen da Kinder- und .Tugendh ilfo, wenn die rnteressen des Spon

so~ mit den pädagogischen 7-ielen des Bi ldungs- und Erziehungsauftrages zu Yereinharen 

s ind. 

8.2 Sponsoring zugunsten der Polizei is1 nur zulässig gemäß Bericht des Arheitskreiscs Tl der 

Tnnenministerkonforenz vom 28. 10.1998. heschlos~en von der Innenministerkonferenz 

am 15.12.1998. 

9. Sponsori ng ist ausgeschlossen, ':\'e1111 der _, \nschein entstehen könnte. V erwaltungs

handeln würde durch die 8ponsoringlei~tung beeinflusst werden. Dies gilt insbesonde

re für nachfolgende öffentliche S1ellen oder Rehörden: 

10.1 Ordnungs- und Genehmigungsbehörden. wenn die Sponf'oren als Adressaten oder An

tragsteller des Verwaltungshandelns in Frage kommen. 

10. 2 Aufaichtsbehörden, deren pntem.ielle oder tatsächliche Sponsoren aus dem :'\ufäicht

bereich oder aus dem l -mfeld der Adressaten der Aufäich1 stammen, 

10.3 Bewilligungshehörden, wenn die 8ponsoren oder deren l :mfeld potenzielle oder tat

sächli che 7 uwe11du11g.<::cmpfä11ger (im Sinne der RHO:'f HO) sein könnten. 

10.4 Öff~ntliche Stellen mi1 Beschaffungsaufgaben. deren Srmnsoren aus dem Kreis 

mögli cher Auftragnehmer oder Lieferanten stammen könnten. 
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10.5 Öffentliche Stellen mii Planungsautgahcn. ·wenn die Interessen der Sponsoren mittd

har oder unmit1elhar durch die Planung berillut sein könnten. 

10.6 C>ffentlid1e Träger der Wohlfäh1t"pt1ege (wie 7.. B. Träger der Sozialhilfe, Versm

gungs- und Sozialbehörden). wenn die lnteressen der Sponsoren mittelbar oder unmit

tdhar durch J ,eisiungen der \Vohlfahrtspflege h e1i i.h1t sein könnten. 

10. 7 Üffentlid1e Stellen, die bemfäbezogene Prüfungen oder Eignungsprüfungen 

durchführen. wenn der Sponsor ta1säd1licher oder po1en1ieller Kandidat so lcher Prü

fungen ist. 

10. 8 Ve1fwsungsschu1zbehörd en 

11. Die dauerhafte Cherlassung von Personal an die öffentliche Venvaltung durch Spon

soren oder die Finanzienmg Yon öft'..!ntlichen Bediensfoten is1 auszusd1ließen. 

12. Sponsoring ist ausg~chlossen. ·wenn der flausha11sgesetzgeber erkennbar n icht mit der 

Durchfühnmg der .'\utgahe einverstanden ist. 

13. Sachleis11mgen sind nur 7.Ulässig. wenn das Tragen der Folgekosten ge\"l.'ährleistet ist. 

IV. Durchführung ,·on Sponsoringmaßnalunen 

14. 7,ul ä<;sige Sponsoringma ßnahmcn sind durch dt!n Sponsoringvcrtrag oder durch eine 

Dokumentation der SponsoringYereinhanmg~n "·oJJständig 1md abschlkße11d ak1en

kundig 7.u machen. 

15. Bei der Ausv.·alll von Spo11soringpa11nem ist die Chancengle ichheit konkl.1nierendcr 

Sponsoren 7.ll gewährkisten. 

16. Bei Sponsoringeinnahmen sind die hau~haltsrechtlichen Bestimmungen zn beachten. 
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V. Werbung, Spenden und mäzenatische Schenkungen 

17. Die Annahme von Spenden tmd 111äze1lati schen Schenkungen durch Träger ött~ntli

~hcr Sldhm o<li..;r Behörden isl 1.ufüssig. w~nn nichl im EinJ.clfall .;in Ansl:hdn für .;i

ne mögl iche Reeintlusstmg hei der Wahrnehmung öffentlicher /\utgahen zu hefürch

kn ist. T)ji..; G·run<l~äli'.~ für <.li i..; \'~f\\ altungsmäßig~ Rehan<llung von Sponsoring g~llen 

auch für Spenden und mäzenatische Sd1enktmge11. 

18. Werheve11räge mit Trägern der öft'.:ntlichen Verwaltung sind nur zulässig, \Ve1111 der 

•1\nschein einer möglid1cn Beeinflussung bei der \\'ahmehmung des Verwaltungshan

delns nicht zu en~·aiten ist und wenn im Einzel fall keine sonstigen Hinderungsgründe 

entgegenstehen. Solche \Verhever1rägc sind ausgöchlossen. \Venn der Anschein ent

stehen könnte. Verwaltung~handeln würde hierdurch heeinf1uss1 werden. Hinsichtlich 

der Durchführung von zulässigen \Vcrbevc1trägcn sollrn \Vic heim Sp011soring verfah

ren werden. 

* ) f)jl) D.::ti11itiC1nc11 ckr R.::g rit'fä in den ])iu1l.1~11.'. o, 71111d ß ;,jncl at1g.::bhnt 1111 <l~n Rcricht rk:~ RRH VNll 29. 12.2000, ~dtcn 

IO - D IQuclk P.uncksrcchnuugshn( fü:mhmf! rk;; ß 11nclcsmi 111s tcri1u11 des fnn.::rn und der foin~nzcn n11ch § 88 Al):'.. ·2 DITO 

;m)fü;.:lich d~r Pnifrmii und Fina1vj~nm11 vnn ,\u(gtil~n de~ llw1dcs durch ~IJlllJ ,;('rillfl , ~p~nd~n wul s,111sli~cn i'.uw~ndtrn!lGll 

Dritter \ '0111 :N . De7.cmhcr 2000). Siehe 7.111" Rcgri fllichkcit mich rlic Ddiniri0n d~;; R\-IF, F. rtrnps,;tcu..:: rlich.: Rdrn ncllung rlc;; 

~µL'll'iL' lfo~; r:r01tcr11Il? 1111! den 0bcr:;tc11 r:111an1l<!hr'\rdc11 der U nckr in der Simmg 1' ST'(i.;wSt 1 :')8 v0m 9 bis 11 . focbmar 

1998 'fop l:" l o in ll~Tl31 L 1H.2.l 9!)H. ~eile ~ 12 · 21 ~ 



1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Checkliste 
zum Umgang mit Sponsoring, Spenden und 

mäze nat ischen Sehen kungen 

Ja 

Wird der „böse Anschein" der Beeinflussung bei der Wahr- D nehmung der öffentlichen Aufgaben vermieden? 

Wird die Integrität der öffentlichen Verv~altung gewahrt? 
(Kriterien hierzu finden sich u. a. in den Grundsätzen für D 
Werbemaßnahmen in der hamburgischen Verwaltung) 

Ist die vollständige Transparenz bei der Finanzierung öf-
fentlicher Aufgaben sichergestel lt? 
(Soweit Sponsoringmaßnahmen technisch-
verfahrensmäßig von Dritten abgewickelt werden, ist durch D 
geeignete Maßnahmen sicherzustellen, die Fofgekosten 
transparent darzustellen, auch wenn diese nicht direkt im 
Haushalt abgebildet werden.) 

Ist eine unzulässige Beeinflussung I Korruption ausge- D schlossen? 

Hat der Dienstvorgesetzte die Annahme einer für die Be-
hörde bestimmten Zuwendung (Sponsori ng, Spende, D Schenkung) im Sinne von§ 331 StGB vo·rher oder unver-
zOglich nach Annahme genehmigt? 

Werden die Grundsätze fUr Werbemaßnahmen in der ham- D burgischen Verwaltung eingehalten? 

Im Falle spezie ller Regelungen für einzelne Behörden (z.B. 
Polizei , Feuerwehr, Schulen): Werden diese Regelungen D 
eingehalten? 

Anlage 2 

Nein Entfällt 

D D 

D D 

D D 

D D 

D D 

D D 

D D 

Soflte eine der Fragen 1-7 mit „Ne;n'' beantwortet werden, ist die Zuwendung an die 
Behörde abzulehnen bzw. Nachbesserung notwendig. 

8. Handelt es sich um Zuwendungen, die eine Behörde als 
Institution erhält und keine Belohnungen und Geschenke in 
Bezug auf das Amt mit persönlichen Vorteilen für Beschäf-
tigte sind? D D D 
Falls 11Nein " ist die Bekanntmachung des Persona/am-
tes vom 6.4.2001 über die Annahme von Belohnungen 
und Geschenken zu beachten. 
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Ja Nein Entfällt 

9. Ist es offenkundig, dass konkrete dienstliche Beziehungen 
der eigenen oder anderer FHH-Behörden zum Sponsor, D D D 
Spender oder Mäzen bestehen? 

'10 . Ordnungs- und Genehmigungsbehörden: Kommt der Spon-
sor/Spender/Mäzen als Adressat oder Antragsteller in Fra- D D D 
ge? 

11 . Aufsichtsbehörden: Stammt der Sponsor/Spender/Mäzen D D D aus dem Aufsichtsbereich? 

12. Bewill igungsbehörden: Könnte der Spon- D D D sor/Spender/Mäzen Zuwendungsempfänger sein? 

13. Beschaffungsstellen: Gehört der Sponsor/Spender/Mäzen D D D zum Kreis möglicher Auftragnehmer odeli Lieferanten? 

14. Bewilligungsbehörden: Könnte der Spon- D D D sor/Spender/Mäzen Zuwendungsempfänger sein? 

15. Öffentliche Stellen mit Planungsaufgaben: Können lnteres-
sen der Sponsoren/Spender/Mäzene mittelbar oder unmit- D D D 
tel bar durch die Planung berührt werden? 

16. Öffentliche Stellen mit Planungsaufgaben: Können lnteres-
sen der Sponsoren, Spender, Mäzene mittelbar oder unmit- D D D 
tel bar durch die Planung berührt werden? 

w;rd eine der Fragen 9-16 mit „Ja'' beantwortet, sollten die Zuwendungen aus Sponso
ring/Spenden/Mäzenatentum nicht angenommen werden. In Ausnahmefäflen kann 
hiervon jedoch abgewichen werden, sofern nach einer sorgfältigen Gesamtschau aller 
Umstände eine Beeinflussung des Verwaltungshandelns ausgeschlossen werden 
kann. 

17. Soll durch den Sponsor, Spender, Mäzen dauerhaft Perso
nal an die öffentliche Verwaltung überlassen oder öffentli
che Bedienstete dauerhaft finanziert werden? 
Wenn „Ja", dann ist die Annahme der privaten Zu
wendung auszuschließen. 

2 
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Ja Nein Entfällt 

18. Ist das Etatrecht der Bürgerschaft gewahrt? 
(In Fällen, bei denen sich die BUrgerschaft bereits im Vor-
feld erkennbar und mehrheitlich gegen die Durchführung D D D einer aus dem Haushalt zu finanzierenden Maßnahme aus-
gesprochen hat, kann eine Privatfinanzierung diesen politi-
sehen Willen nicht außer Kraft setzen.) 

19. Erfordert die Annahme zweckgebundener Einnahmen aus 
Sponsoring, Spenden oder Schenkungen die Nachbewilli-
gung hamburgischer Haushaltsmittel od~r entstehen hier- D D D durch Folgekosten von mehr als 10.000 Euro jährlich? 
Wenn „Ja", dann ist die Einwilligung der Finanzbe-
hörde einzuholen. 

20. Sind für die Komplementärmittel oder die Folgekosten 
Haushaltsmittel vorhanden? 
Wenn „Nein ", dann darf die zweckgebundene Ein D D D 
nahme nur unter dem Vorbehalt der Bewilfigung durch 
die Bürgerschaft angenommen werden. 

21. Bei der Annahme von beweglichen Geräten mit einem An-
schaffungswert von Ober 410 Euro: Ist die VV-Geräte vom D D D 
31 .01 .2001 beachtet worden? 

22. Entsprechen die angebotenen Sachl~istungen den gelten-
den Sicherheits- und Unfallverhutungsvot·schriften? D D D Wenn „Nein ", dann dürlen diese nicht angenommen 
werden. 

23. Sind die steuerlichen Auswirkungen für die FHH und den 
Sponsor, Spender, Mäzen im Vorfeld berücksichtigt wor- D D D den? (fn Zweifelsfällen ist die Steuerve1Waltung der Fi-
nanzbehörde zu beteiligen) 

24. Wird die Annahme der Zuwendung (Sponsoring, Spende, D D D Schenkung) vollständig aktenkundig gemacht? 

25. Bei Sponsoringleistungen ab einem Gegenwert von 10.000 
Euro: Werden hierüber schriftliche Vere inbarungen bzvv. D D D 
Vertragsabschlüsse abgeschlossen? 

26. Bei Sponsoringleistungen unterhalb eines Gegenwertes 
von 10.000 Euro: Werden die wesentlichen Inhalte der D D D mündlichen Sponsoringvereinbarung bzw. eines mündli-
chen Sponsoringvertrages dokumentiert? 

3 



27. Sofern die FHH/Verwaltung aus eigener Enitiative Sponso
ringpartner für Leistungen oberhalb eines Wertes von 
50.000 Euro pro Jahr sucht: Wird eine öffentliche Bekannt
machung aus Gründen der Chancengle ichheit durch die 
zuständige Behörde erfolgen? 

28. Ist beim beabsichtigten Sponsoring-Vorhaben geprüft wor
den, ob das Vergaberecht angewendet werden muss? 

29. Bei Zuwendungen oberhalb eines jährlichen Volumens von 
50.000 Euro: Sind die Sponsoren, Spendier, Mäzene über 
die jährliche Berichterstattung an die Finanzbehörde und 
über die Veröffentlichung gegenüber der Bürgerschaft und 
der diesbezüglichen Möglichkeit der Anonymisierung infor
miert? 

Wird eine der Fragen 23·29 mit IJNein" beantwortet, ist eine 
entsprechende Nachbesserung vor Durchführung der Maß· 
nahme notwendig. 

30. Bei Spenden: liegen die steuerrechtlichen Voraussetzun
gen zur Ausstellung einer Zuwendungsbestätigung im Sin
ne des § 10 b EStG vor? 

4 
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Beispiele zur Behandlung von Zuwendungen aus 
Sponsoring und Spenden im Haushaltswesen 

A. Beispiele für Sponsoring 

1 Fallbeispiel 1 

Variante 1 
Ein Sponsor fördert eine Veranstaltung (Informationsveransta ltung J Ausstellung) einer 
Behörde, indem er in eigenem Namen und auf eigene Verantwortung dafür sorgt, dass ein 
Veranstaltungsraum unter Reichung von Erfrischungen gestellt wird . Der Sponsor beauftragt 
eine Catering-Firma und rechnet direkt m~t dieser die entstandenen Kosten ab. Die 
Anmietung und Abrechnung der Räumlichkeiten erfolgt ebenfalls direkt über den Sponsor. 
Als Gegenleistung erwartet der Sponsor, dass er in der Laudatio namentl ich erwähnt wird. 

-+ Kein Fluss von Finanzmitteln - somit keine Haushaltsrelevanz. 

Variante 2 
FUr die gleiche Veranstaltung schließt die Behörde einen Miet- und Catering-Vertrag direkt 
mit den jeweiligen Firmen ab. Die Begleichung der Kosten will ein Sponsor übernehmen, der 
sich im Nachhinein meldet. Der Sponsor erwartet ebenfalls lediglich namentlich in der 
Laudatio erwähnt zu werden. Die Übernahme der Ausgabeverpflichtung wi rd schriftlich 
fixiert, den Miet- und Cateringfirmen mitgeteilt, so dass die Abrechnung direkt zwischen 
Sponsor und den Firmen stattfindet. rne FHH wird von der Verpflichtung zur 
Kostenübernahme frei. 

-+ Kein unmittelbarer Fluss von Finanzmitteln - somit keine Haushaltsrelevanz. 

Variante 3 
Wie in der Variante 2 schließt die Behörde d~rekt die Verträge zur Miete und zum Catering 
ab. Ein Sponsor und die Behörde einigen sich aber auf eine Kostenbeteiligung durch den 
Sponsor. Dieser stellt der Behörde Finanzmittel in Höhe von 2.000 Euro zur Verfügung. Die 
Gegenleistung ist wieder die namentliche Nennung des Sponsors in der Laudatio. 

~ Der Finanzmittelfluss ist haushaltsrelevant. Die Behörde muss einen 
Haushaltstitel „außerplanmäßige Einnahme" einrichten und erst die Mittel 
verbuchen, bevor sie die Rechnungen begleichen kann. 

1 Fallbeispiel 2 

Die Polizei führt eine Aufklärungsaktion zum Thema ,Augen auf im Straßenverkehr" durch 
und hat dazu einen Messestand bei „Du und deine Welt" gemietet. Es findet sich ein 
Sponsor, der bereit ist, die Kosten für den Messestand zu übernehmen (Direktabrechnung 
mit der Hamburg-Messe)_ Als Gegenleistung erwartet der Sponsor mit seinem Logo und 
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Firmennamen in Kleindruck auf den von der Polizei verteilten Flyern zu dieser Aktion 
abgebildet zu werden (sponsored by„ . . ). 

~ Kein Fluss von Finanzmitteln, da der Sponsor die Kosten direkt begleichen will -
somit keine Haushaltsrelevanz. 

~ Achtung: Die Behörde hat den Mietvertrag mit der Hamburg-Messe direkt 
geschlossen und wird von den daraus entstehenden Verpflichtungen nur frei , 
wenn sie den Übergang der Verpflichtung auf den Sponsor schriftlich fixiert und 
der Hamburg-Messe mitteilt. 

B. Beispiele für Spenden 

Fallbeispiel 1 

Ein Spender stellt der Kulturbehörde einen erhebl ichen Geldbetrag zur Verfügung, um damit 
eine von der FHH durchgeführte und für die Allgemeinheit kostenlose mehrtägige 
Kulturveranstaltung „Förderung junger Künstler" auf dem Rathausmarkt zu unterstützen. 

~ Die Einnahme und Ausgabe der Fördermittel werden für die Ku lturbehörde 
haushaltsrelevant. 

Fallbeispiel 2 

Ein Spender übernimmt die Kosten fü r die Neugestaltung eines öffentlichen Spielplatzes. Die 
Rechnungsbegleichung erfolgt direkt vom Spender an die Firmen. Eine 
Spendenvereinbarung wurde zwischen Behörde und Spender geschlossen. 

~ Haushaltstechnisch ist von der Behörde nichts zu veranlassen . 

Fallbeispiel 3 

Ein Bezirksamt erhält einen Spendenbetrag mit der Bitte, diesen an einen begünstigten 
Empfänger, z. B. eine Diakoniestation in Rahlstedt , weiterzuleiten. 

~ Der Spendenbetrag stellt für den Haushalt zwar einen durchlaufenden Posten 
dar, ist aber haushaltsrelevant und muss als Einnahme und Ausgabe verbucht 
werden. 



Hausordnungsangelegenheiten B 16.5 
Werbung im d1ensthchen Bereich 

Werbung im dienstlichen Bereich 
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Der Senat hat in den Haushaltsberatungen vom 21. - 23.06.1999 die Verfügungen vom 30. 
August 1951 - Verbot der Anbringung von Geschäftsreklamen in den Dienstgebäuden -
(MittVw 1951 Seite 121) und vom 2. März 1955 - Werbeartikel in Diensträumen - (MittVw 
1955 Seite 45) aufgehoben und "Grundsätze für Werbemaßnahmen in der hamburgischen 
Verwaltung" beschlossen . Die "Grundsätze" treten am 1. Januar 2000 in Kraft. Damit hat der 
Senat eine Grundlage geschaffen, die es den Senatsämtern, Fachbehörden und 
Bezirksämtern gestattet, unter Beachtung der "Grundsätze" in eigener Zuständigkeit über die 
Zulassung von Werbemaßnahmen zu entscheiden. 
Der Senat hat ferner beschlossen, dass 

• Mehreinnahmen bis 1.000 DM (Bagatellgrenze) den Einzelplänen in voller Höhe 
zufließen, 

· darüber hinausgehende Mehreinnahmen den Einzelplänen zu 50% zufließen. 

Der Haushaltsplan-Entwurf 2000 ist um entsprechende Titel/Haushaltsvermerke ergänzt 
worden. 
Die "Grundsätze für Werbemaf1nahmen in der hamburgischen Verwaltung" werden 
nachstehend abgedruckt. 
19.7.99 Finanzbehörde 
611 /5-058.40-3.8 
MittVw 1999 Seite 201 

Grundsätze für Werbemaßnahmen in der hamburgischen Verwaltung 
vom 23. Juni 1999 

1. Geltungsbereich und Zuständigkeit 

(1) Die in Nr. 2 aufgeführten Grundsätze ge ~ten in den Senatsämtern, den Fachbehörden 
und Bezirksämtern der Freien und Hansestadt Hamburg als Rahmenvorgaben fü r die 
Werbung auf Dienstgrundstücken sowie iin Dienstgebäuden und Diensträumen, an 
Dienstkraftfahrzeugen und Arbeitsmitteln einschließlich staatlicher Broschüren und sonstiger 
Druckwerke sowie elektronischer Medien. 

(2) Die Senatsämter, Fachbehörden und Bezirksämter der Freien und Hansestadt Hamburg 
entscheiden unter Beachtung dieser Grundsätze in eigener Zuständigkeit über die Zulassung 
von Werbemaßnahmen. Sie können konkretisierende Regelungen für ihre jeweiligen Zu
ständigkeitsbereiche erlassen. 
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Hausordnungsangelegenheiten 8 16.5 
Werbung im d1ensthchen Bereich 

2. Grundsätze 

(1) Werbemaßnahmen sind nur zu lässig, wenn und soweit sie 

1. mit den Zielen staatlichen Handelns und der Erfüllung staatlicher Aufgaben 
sowie dem Ansehen der Verwaltung vereinbar s ind, 

2 . bei der Nutzung öffentlicher Einrichtungen den öffentlichen Widmungszweck 
nicht beeinträchtigen, 

3 die Ausübung des Dienstbetriebes nicht stören. 

(2) Unzulässig sind 

1. politische oder konfessionelle Werbemaßnahmen, 

2. Werbemaßnahmen. die geeignet sind, Mißtrauen gegen eine unparteiische 
Amtsausübung und die Unvoreingenommenheit der Verwaltung und ihrer Mitarbei
terinnen und Mitarbeiter zu rechtferHgen, 

3 . Werbemaßnahmen für jugend- und gesundheitsgefährdende Produkte oder Ver
haltensweisen. 

4 . Werbemaßnahmen mit Inhalten, die einzelne Bevölkerungsgruppen 
diskriminieren, 

5 . Werbemaßnahmen im zeitlichen u nd örtlichen Zusammenhang mit allgemeinen 
Wahlen . 

6 . W erbemaßnahmen in Verbindung mit hoheitlichen Handlungen der Verwaltung. 

(3) Werbemaßnahmen dürfen nach Art und Umfang nicht den Eindruck erwecken, eine Be
hörde oder ein Amt empfehle amtlich bestimmte Produkte oder identifiziere sich mit ihnen. 
Dies gi lt insbesondere für Produkte, für deren Beurte ilung der Behörde , in deren Bereich die 
Werbemaßnahmen durchgeführt werden, eine besondere Kompetenz beigemessen wird. 

(4) Die allgemeinen Gesetze sowie die besonder-en öffentl ich-rechtlichen Anforderungen an 
die Durchführung von Werbemaßnahmen sind zu beachten. 

3. Werberechte der Hamburger Außenwerbung GmbH (HAW) 

(1) Die Hamburger Außenwerbung GmbH hat aufgrund des Werberechtsvertrags vom 
8.3.1989 das alleinige Werberecht auf Dienstgrundstücken sowie an und in Dienstgebäuden, 
soweit die Grundstücke zum Verwaltungsvermögen gehören. Ein Abschluss von 
Werbeverträgen mit anderen Firmen und Werbeagenturen Ist daher insoweit nicht zulässig. 
(2) Der Werbevertrag mit der HAW bezieht sich nicht auf die Werbung an Dienstfahrzeugen 
und Arbeitsmitteln einschließlich staatlicher Broschüren und Druckwerke sowie 
elektronischer Medien. 
4. Inkrafttreten; Übergangsregelung 

Die Grundsätze treten am 1. Januar 2000 in Kraft. Regelungen, die einzelne Behörden oder 
Ämter für ihren Bereich bereits früher getroffen haben, bleiben unberührt, soweit sie den 
Grundsätzen nach Nr. 2 nicht w idersprechen. 



Muster-Sponsoringvertrag 1 

zwischen 

Freie und Hansestadt Hamburg 

vertrete,n durch 

Behörde 
Organisationseinheit 

(im Folgenden „Hamburg" genannt) 

und 

Frau/Herr/Firma 
Adresse 

(im Folgenden „Sponsor" genannt) 

Präambel 

Anlage 5 

Hamburg richtet in der Zeit vom . „ bis einschließlich .. „ [Zeit] in ... .[Ort] eine Veran
staltung zu dem Thema ... mit dem Titel „ ..... " [Art] allS. Der Sponsor verspricht sich 
von einer Unterstützung der Veranstaltung eine Erhöhung seines unternehmerischen 
Ansehens. Der Sponsor hat sich daher bereit erklärt, durch finanzielle Zuwendungen 
die Ausrichtung dieser Veranstaltung zu unterstützen. Hamburg begrüßt das finan
zielle Engagement für dieses bedeutsame Projekt außerordentlich. 
Auf der Grundlage dieser Vorbemerkung vereinbaren die Parteien Folgendes: 

§ 1 
Vereinbarungsgegenstand 

(1) Der Sponsor wird Hamburg für die Durchführung der .. .. .... ... . [Veranstaltung] 
zweckgebunden insgesamt ... Euro zur Verfügung stellen2. 

(2) Die Zahlung wird je zur Hälfte mit Abschluss dieses Vertrages und zwei Monate 
vor Beginn der Veranstaltung fällig. Das Geld ist auf das Konto Nr . ... bei der „. , BLZ 
... . zum Titel ... unter Angabe des Zweckbindungsvermerks: ,,. .. ..... „ ... „ . ........ " zu 
überweisen. 

§2 
Namensrechtsüberlassung und Eigenwerbung 3 

(1) Der Sponsor erhält für die Laufzeit dieser Vereinbarung den Namen „Offizieller 
Sponsor der „ .. „ . . . „ . . „ [Veranstaltung]. 
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(2) Darüber hinaus erhält der Sponsor das Recht, in eigenen Publikationen, eigener 
Werbung und in den Medien auf Wert und Umfang seiner Sponsorenleistung hinzu
weisen und aufmerksam zu machen. 

§3 

Sonstige Leistungen von Hamburg 

Hamburg verpflichtet sich, im Rahmen der Sponsoringmaßnahmen auf die Unterstüt
zung durch den Sponsor - jedoch ohne besondere Hervorhebung in zurückhaltender 
Form - hinzuweisen. Sämtliche Maßnahmen sind vorher mit dem Sponsor abzu
stimmen .4 

§4 
Erklärung Hamburgs, Ausschließlichkeit 

(1) Hamburg versichert . dass es alleinige Inhaberin der Nutzungsrechte an der in§ 1 
genannten Veranstaltung ist und sie keinem Dritten diese Nutzungsrechte einge
räumt hat oder einräumen wird. 

(2) Der Sponsor ist Exklusivsponsor für die Veranstaltung. Die Senatskanzlei ver
pfl ichtet sich. keine Verträge mit anderen Sponsoren abzuschließen.5 

§5 
Vertragsdauer6 

(1) Dieser Vertrag tritt mit der Unterzeichnung durch beide Vertragsparteien mit dem 
Datum der zuletzt geleisteten Unterschriften in Kraft . 

(2) Dieser Vertrag endet durch Kündigung oder mit der Beendigung der Veranstal
tung ohne dass es einer ausdrücklichen Erklärung der Vertragsparteien bedarf. 7 

§6 

Öffentlichkeitswirksamer Hinweis Hamburgs auf seine Veranstaltung 

(1) Hamburg wird durch geeignete Maßnahmen auf seine Veranstaltung aufmerksam 
machen. 

(2) Als solche geeigneten Maßnahmen gelten insbesondere Vorankündigungen im 
Hörfunk, in den Printmedien sowie auf Plakaten. 

§7 

Nebenabreden 

Hamburg übernimmt keine Gewähr für einen Werbeerfolg aus der Sponsoringmaß
nahme. 

- '2 -



§8 

Umsatzsteuer 
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Die Parteien gehen davon aus, dass Hamburg gegenüber dem Sponsor mit der 
Rechtseinräumung nach § 2 sowie den sonstigen Leistungen nach § 3 keine steu
erbaren Leistungen bewirkt. die der Umsatzsteuer unterliegen. Bei einer davon 
abweichenden Beurteilung gilt die nach § 1 vereinbarte Summe von ...... Euro als 
Nettobetrag. Die auf ein mögliches Entgelt entfallenden Umsatzsteuern werden 
vom Sponsor zusätzlich über die vereinbarte Summe hinaus an Hamburg gezahlt. 

Im Falle der Umsatzsteuerpflicht wird Hamburg dem Sponsor eine Rechnung im 
Sinne des§ 14 des Umsatzsteuergesetzes ertei len 

§9 
Haftung8 

(1) Die Organisation und Durchführung der Veranstaltung obliegt allein Hamburg. 
Hamburg ist verpflichtet, mit Dritten veranstaltungsbezogene Verträge nur abzu
schließen, wenn diese einen entsprechenden Hinweis und Haftungsausschluss zu
gunsten des Sponsors enthalten . Dies gilt insbesondere für Verträge mit Besuchern 
und Lieferanten der gesponserten Veranstaltung. 

(2) Sollten Dritte dennoch Schadensersatzansprüche gegen den Sponsor im Zu
sammenhang mit der Veranstaltung geltend machen. verpfiichtet sich Hamburg, den 
Sponsor im Innenverhältnis in Höhe der Sponsoringleistungen von sämtlichen An
sprüchen fre izustellen . 

§ 10 
Kündigung 9 

(1) Jede Vertragspartei ist berechtigt, diesen Vertrag ohne Einhaltung einer Frist zu 
kündigen, wenn die Veranstaltung aus irgendwelchen Gründen nicht durchgeführt 
werden kann. 

(2) Darüber hinaus ist der Sponsor berechtigt, 10 den Vertrag ohne Einhaltung einer 
Frist zu kündigen, 

a) wenn sich die [Behörde] nicht gemäß§ 3 vorab mit dem Sponsor über die geplan
ten Hinweise abstimmt oder 

b) Hamburg entgegen § 3 nicht bei sämHichen Hinweisen auf die Förderung durch 
den Sponsor hinweist. 

In den Fällen unter lit. b) steht dem Sponsor ein außerordentliches Kündigungsrecht 
jedoch nur dann zu , wenn der unterbliebene Hinweis auf die Förderung von Hamburg 
zu vertreten ist. 

(3) Eine Kündigung gemäß Abs. 2 setzt voraus. dass Hamburg den Verstoß gemäß 
Abs. 2 trotz Abmahnung mit angemessener Fristsetzung zur Unterlassung des Ver
stoßes nicht innerhalb der gesetzten Frist abstellt. 

(4) Das Recht zur außerordentlichen Kündigung des Vertrages aus wichtigem Grund 
bleibt unberührt. 



(5) Die Kündigung bedarf der Schriftform. 

§ 11 
Rechtsfolgen bei Kündigung 
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Im Falle der Kündigung des Vertrags gemäß § 10 ist jede Vertragspartei zur Rück
gewähr der von der anderen Vertragspartei empfangenen Leistungen verpflichtet. 
Dies gilt unabhängig davon, ob die Kündigung von beiden. von keiner oder lediglich 
von einer Vertragspartei zu vertreten ist . 

§ 12 
Vertragsänderungen 

Alle Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit 
der Schriftform. Das gilt auch für eine Änderung der Schriftformklausel. 11 

§ 13 
Gerichtsstand> anwendbares Recht 

(1) Gerichtsstand für alle sich aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag erge
benen Rechtsstreitigkeiten ist ausschließlich der Sitz des Sponsors. 12 

(2) Der Vertag unterliegt deutschem Recht . 

§ 14 
Verantwortliche Ansprechpartner 

Die verantwortlichen Ansprechpartner auf Seiten des Sponsors sind 
• .. . „ „ .. . .. „ . . ..... „ . , für Hamburg sind dies „ .. . . . .. „ . . . .. . . . . . ... .... . 

§ 15 
Salvatorische Klausel 

Sollte eine Bestimmung oder ein Teil eine ir Bestimmung dieses Vertrages unwirksam 
sein oder werden. so wird die Gültigkeit dieses Vertrages im Übrigen nicht berührt. 
Anstelle der unwirksamen Bestimmung soll eine angemessene Regelung gelten, die 
dem am nächsten kommt, was die Parteien gewollt hätten, wenn sie bei Abschluss 
dieses Vertrages den Punkt bedacht hätten. 

Unterschriften beider Vertragsparteien 

(Für Harnl>urg: Rerechiigter der Fachal>ieilw1g unJ ß/H) 

- 4 -
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,\nmerkmt!!C'n: 

1 Dem l\.fustervertrag liegt folgc11der Sadn'crhalt zugru11dc: Ei11e Behörde plant eine V ern11-

staltu11g. Die Finanzienmg dieser Yera11 sfalning kann allein von der Behörde nicht übernom

men werden . Ein 011sansässiges l :ntemehmen verspricht s ich dmch den HinY\'eis auf sein tl 

nanzic ll es F.ngagement im 7,usammenhang mit der Vcranstalrn11g eine positive Au.<;wirkun g 

auf das Image u11d die ,-\.ußendarstclltmg des l.~ntcmehmcns. l1icser \.f usterYertrag hat da<; 

7.iel der stet1enmschädliche11 Ausgesta11ung einer Sponsori11gmaß11ahme mit der Folge, dass 

die Einnahme hei der Freien und Hansesfad1 Hamburg nicht steue1J)tlichtig ist. 7.ur steuerli

chen Behandlung w ird im Einzdne11 auf Anlage 7 der FHH-Rahmcnrichtlinie über Spenden. 

Sponsoring und mäzenatische Schenkungen Yen1;iese11. 

2 Statt d.;r hii.:r <Ht.fgdührli:n G~klki~ttmgcn kmm di.:r Sponsor aui;h Sad1kistungrn oder 
Di ~nsLkisLung.;n abr1ng~n. 

-~ Steuen-echtlich ist es von erhebl icher Bedeu1ung, oh cin wi1tschaftlicher Geschäftsbetri eb 

heim Gesponse1ten n )rliegt Das ii:;t dann der FalL wenn der Gesponse1te aktiv an Werbe

maßnahmen des Sponsors mitwirkt. lm \lusten'etirag wirkt der Gesponse1te ni cht aliiv an 

\:Verhemaßnahmen des Cntemehmens mit. sondem üherträgt lediglich da~ Rccht 7.Ur Eigen

werhung an den 8ponf'or und weist nur in zuriickhn.ltender Fonn ohne nef'ondere J Iervorhe

hun g auf die l"n1er.::tützung durch den Sponsor hin (s. auch Anlage 7 der FillJ

Rah.inemichtlinie üher Spenden, Sponsoring und mäzenatische Schenhmgen). 

4 \Vegen der besonderen \~'irksamkei1 der rv1a.ßnahmen auch für den Sponsor sollte chesem 

zumindest ein Vetorecht oder Mitentscheidungsrecht eingeriiumt werden. 

5 Oder: L::s stehi dem Uesponse1ten frcL v„·eitere 8ponsoringvetiräge mit gleichberechtigten 

Sponsoren abzuschließen, die keine Wettbewerber ~s Sponsors in d.:r . .. -Dranche sind. Die 

Exklusivit.1tskfousel ist da<:> stärkste :\litte!, dje eigenen Zielsetzun gen dcs Sponsors zu si

chern. 

<'> Insbesondere im Sponsoring s ind auch Ve11rä_ge mit einer unbestimmten Laufzeit möglich. 

~ Sollte es s ich nicht um eine einmalige~ sondern um einu w iederkehrende V vrnnstaltung han

ddtL isl der Sponsoringvcrtrng~ wenn möglid1, zeitlich zu. bcfrisk11. Denn bei einer nicht b..:

friskkn V ertrngsdaucr gcrill die V crwaltung kiuhl in die Abhiingigk...:it uinzuln..:r Sponson.:n, 

da ckrcn wi...:d..:rkdir..:nd...: Ldslllng f...:st bei den vcrfügbnren ~littdn cingcpbmt wird. Eine sol-

1.:hi: _..\bhiingigkcil sollt.; aus Urünck n ..:fi'cktivcr Ko1111ptionsprüv„:nl ion und z ur Erhal tung 

sldcr ~..:utraliHit d...:r öff...:ntfü;h1.m Hand unbedingt vcmli..:c.kn wcrd..:n. Zu<km hiilt sich Uam-

- 5 -
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burg mit 0in0r üb0rschaubnn.:n Befristung der Spomwringvalräg.: oifon, ilir0 8pon~oringslrn

t0gi.:, insb. s id1 lindemdc Vul"$ldlungen üb1..~r die Zi..:k und den Cmfang d0s ~ponsorings, 

kmzfristig ums.;tz0n zu könni.:n. 

3 Urnndsälzfü~h s ind vertraglil)he, aber auch <l~tiktische unmittdbar.: :\nsprüd1e eines Dritt.:n 

gegen d.:n Sponsor bei der vorliegenden \!c11ragsgi.:slallung nidu denk.bar. De1UlOl.)h sieht der 

~„luskrvcrtrag dm~ vorsorgfü:hc P11id1t <le1:> Ur.:spons\.~rtcn vor, den Sponsor von Ansprlichcn 

Dritkr freizustdkn. lnsb0so11<.kre bei der 'Oberlassung von Sachen durch den Sponsor kmrn 

ein ddiklischcr, \nsprnch eines Drillen gi.:gcn den Sponsor in Bctrnchl kommen und eine Haf:. 

tun~frcistellung im hlkrcssc des Sponsors liegen. 

Sollk t.kr Sponsor m1slall Gdd. Sa1.:hkistungcn zur Verfügung stdlen, k.aru1 noch fo lgem.kr 

.'\bsatz in den V ertrag aufgenommen \\erden: 

. .1)1e Uaftung durch llamburg fb.r Verlns1 oder Schäden jeglicher Art a11 den zur Ve1fügung 

ges1ellten Sachen des Sponson;, soweit diese nicht grob fahrlässig oder vorsätzlich durch l.3e

schäftigte l Iamburgs \'erursacht werden, ist ausgeschlossen.·' 

'.! Da d0r Sponsoringv011mg 0in V01trag <>Ui gcncris ist und daher streitig sein kann, wdl.)h0 

Kündigungsn~gdn gcsctzlid1 gcrngdti:r V 1.'Tlr.agstypcn anzm„·cndcn sind, sollte daf.i Kündi

grn1g~r0d1t möglichst ausdrih:klid1 im Vcrtrng _gür0gdl w~nkn. 

w Di...: Kündigung des Sponsors und di.: dmnil!. 1.mtfalkndc fimmzidk Unt.:rstützung <.ks U...:

sponsi:I1i:n dun:h d.:n Sponsor üst .:in wirksam.;s Mittd, den Ucspons01fon zur Einhaltung sei

n...:r vcrlrnglichen V apllid11 ung...:n anzulrnlkn. 

11 Nicht nur (kr Sponsoringverlrag sdbsL sornkm aud1 i.>twaige Andenmgen oder Ergiinzm1-

g..;n bedürfen ..:bi.:nfalls der Sdrrillfonu. Dii: Unhahung d..:r SchriftJonn hat u.a. zunikhst 13i:

v:oissid1erungsgrümk. Darlib...:r hinaus kommt ihr aber auch eini: maßg0blid1e 13deg- und 

Dokum..:nlationsfunk lion zu. Di...:s dii:nl der Trnnspm·...:nz und wm1ei<l01 .\tissvcrsländn.i.:s81..~ 

übvr di...: gi.;gens.;iligi:n \' crpflid11tmg.;n und Envartungi.:n. L0lztlid1 ermöglicht di0 sdrrilUi

~hi: Dokumcnlation <l...:r V..:rtragimbri.:de bzw .. 4..ndenmg0n und Ergilnzungcn eine bcs:scrc Kon

trolk der V ortragsb0zidumg0n. 

12 Gcrid1tsstandwri:inbnrnngcn sind nur b1..~ i Kanllc ukn gi.:mHß ~ 38 ZPO möglid1. 
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Hr. •f 

Teil 

1 
Bundesminist~rlum d&t FtnanMn 

IV B 2 - S 2144 - 4"19a 
IV B 7- S 0183 - fl2l9B 

Qie111e Fll'IM'l"~linrn~n 
der L. ~nQe r 

ErtragstetJer11otie BenancHung des Spoo$orln~ 
Erörterung mit den obersten Finanzbehörde"' der Linder in der Sitzung xst'OewSt 1198 

vom 9. bis 11. Februar 1996-TOP lf16 -

Fi)r dl~ f;lt'll1j$_j~'.wt:rlil:h;1 6 tihlM'lJh.ng ~~ Sponr.oririg 
gellsn - unsbnällg l~ von oem gesponscnon 8crt:ich 
u .. 6. Sf)Q(1·, ~lrur·, Sozio-, Öto- t.nf Wlsa,nscna1's· 
l)pQn;!Qrlng) - ilT' Eilwemehmer nit d~.1 obersten Fi
nar>zbah{>(den der ler.cer rolger.de ~n.:ndsertze : 

1. Be !Jrflf MS Sport!".Oltng 

Unter Sponsori1"1C4 v.ird vbllcho-w"i~e d !' Gawliti1U1g 
w n Geld oeler getc:wer.en Varre ter, durch UnternehmEn 
zur Forderung von F6'$0Mn, Gl\Jopen Ul'IC')/oaer Cr9aril
sationen '" 11pnrt1'r.hlflo11, 1<u1111r1111An, 1<1rct'r.t'lf!ll, wi&991'1· 
scnanllch&o. &ozia»n. Ok:>toiiisch!ll oo•r a,l'lqctl becJer.rt· 
samen 011.-;rJl!lrmattsr.t'.litSchan Bereidter verstanden, 
rrlt dar r999tmäßig auch _e1ge11e LnternehT~n~bezoge11e 
L ele 11er Wartrung ::>der Oller'lllteikal1sal'!)Oll ~r1olgt W!!I'· 
den Loi:;lunyu11 cir4!Li. Spurttiun; vttrul~ l'iäufiQ a11f fii· 
ner vartm11Jchcn V,)•clnbawng Z\Y.Gd"un d!im Sponeof 
und dem Empf!lng3r c1~ 1 P.~t JRi)P.n ~Sr<>n.<..:>n~'.'~· 
l rag) , in oem An JJ'ld Umfang cfl'lr L91~t,i"lgen dee Spllf1· 
sors und des Emptan1:;e~ ger"geH sind. 

IL Steuertlehe 8ehandhm9 beim Sponsor 

2 OiA im 7 11:<öl!.mmll"•'•Bng mil dem Sporsorina sama.ch-
IEn A11lv.enounge11 kl>men 

- 9et7i~bsausgaber L S. des ~ 4 At.\5. t ESIG, 

- Spenden, die u1tar deo Vora1.>&Se1Z1JJ19Cli de!' §§ • O b 
~IG. 9 Abs. : ·\r. 2 KStG; S Nr. 5 G11wStG tiO~ 
:zogen wMi&fl dur:.;in, odor 

- ~teoo\lrllch riiem tt:zlahoare i<oswn de· Leben!>"lll
rw1g (§ 12 Nr \ r~IC.). 1'1'1i Kll(1 ttF.lge~llllllr.nellen V"'..f · 
aecl«• Gvwi"l1'1Ul~Ctt11,.1n9io rn 3 ÄJB. 3 Sa.12. :! 
KS1G) sein. 

B11rC1elclicht1g11"g 111.! Bl!tril!flsauagaben 

3 Aufwe11rungen da!; Sponeota 3inJ &nrli;bsa:.rGgabon. 
wenn der Sponsor wirtsdlattlime \lcr:!J!,e cle lnsbes~
dere In der Sichel'\lng ocer Ert15hung seines untemeh· 
rrerlsch11n Ansehenl 1 .!gen k:6nroer tvgl. l:H"' vom::!. Fe
rmrar 1993, BS1B1 II 5. 44 1, ~~). IOr ~e1· U11e111~l11~n 
~ n!trllht ntter für f'·oni.kte seines Jnt!On chmcnc; wort>cn 
will. Das Ist insbescrida•e der F!!ll, YJenn cl!ll EmpfM;ie, 
dar LelSlungan alf P.akateri, VeßnStalimgs~inweJsen, 
In A.usatelklngsk&t31ogeo. auf dan 11en i'lm !>enulzlen 
F'.rhr, wuvn udt.r ;,,rnJl!'wl' G11Ywc1•11ir'1J• 1 i ul dit Urit.a r· 
net.men o\ler aLJf cJ,l! P'Od1.1J<1e ~ Spaisoro3 wa"bewirk
sam 1'11myeist. Oie Ber ichtersta:tJng ;~ Zeit Jn;ien, Ru'ld
runk oocr Fo•n:;onc~ karri oinon w1rcscn3fulcnen Vone I, 
dtn ~, :3pM$t1r •:if .~ t.t MAtr~tr.. t\~r;n:ln~n . 1ns1>es!>n
dero wenn sis in ~she o~anltict'<ett~artJ &it 811'Q6bun:ian 

l!t Mer <!er Sporlcr '1n Prcccek.onlaranz4;n odsr ;n!Jlr 
ren Ofi&~tliCh61l Vt:aristallung$, oes Fmpfl\n!JArll mm r
ksn W'ld eigene Er~J;i111ngen IJber ·sein Urrternehmer. 
oder s&lne Produkte ab9ebetl k.a.nn. 

Wirtsct":attlfche V'af'eile fjr des Unternehmen ees 4 
Sponsors k6nnen <1uch d~dt.Mcl' ~ictrt w&~fl . CW3 
der si;on~or cll6Cll VOl'WIJodl.lrlQ da5 Niunooi., wn Em
bleinan oder LO!JO$ <iP.F< Erri;'än~rs oder In ind~rer 
Welse Olfentlfdi lt$1t$wirksam ai.:~ aaine t.e tsrungeri a.> 
merlcsam maoot 

Für die Serud:srclltigung d~· A!.Jtwl3nl'.lmgen als ~e- 5 
:~1t1bS1tU!ig!tben ko.n'l'lt es nicht c:ai&d an, ob die Lei
AllJR!Jf!n noMrend9, \lblioh odor zv.'edunäß19 ~iiid; ..Jiv 
Au!Yiindunger-. dürietl t111r:h r.;i"" Fils Bettlolr..l~ 
t1hDi;ozc91m werden, vienn die Oei(1· oder Sachleistull!ler 
da9 Sponsors i.nd die ers1rebten Werbazle·e Mr das Un
:etMM".M nlonc g cichwertig sind. &li wi11"111 kra,1ier· 
Mißveitlllt!11! 7Wl~hP.TI den :.ci~rJngcn :i~ S;;xinw~ 
und dQfll orsveö1fn winsctiaf1khen VarteU ist dE!r 3e
'.:ieo~henatm1a anerdln;is z.u 11Brs89En (§ 4 Ab&. s 
Satz f I\•. 7 ESIC). 

Lelsh.:nqen oes Sponsors Irr „ .ahmen des Spomo- 6 
1fl!J·Vel'tta9$. Clie dio VortilJS!lll!2ungen ckir RdNm S, 4 
und s f:.ir den 0et.1AMJ11J.AQaba"lab?11g cr1illlcn. ::In<~ 
llelrio 6asononl\e 1. s. i;li;is § 4 Abs. s Satz 1 Nr. f EStG. 

::t. Barüc"3ICl11tg.ing :il!: Spunds 

Zuwe'lClunggr ctM Spor~r~ .• cl~ kene Belriebsausg> 7 
ber1 $incl. 5illd !II! Sp!'Jl'lden (§ 1') tJ EStG/ w bChi'.llldO n. 
·~6nn sie zur Fördir J0(-1 'teuerb.:1gl.wistiQtAr 711.-.l<P. fml
..,IHig odar a.if~\.irod eine· frei'Mllig einQegan~er 
!'lech1.Sp1lch1 erllrach( ot.·erder kein Entgslt f\u eine be-
6tllnmte Lsistung dro Emp~gcrc clnd und nrotil ir 1o1 j. 
Oi l'l1 tateäct:lictlen wirtv.Mltrtfr:,„.n Z1mmmsnh.J111) rrit 
'1il5$Ö>O l.6iStl1n;iil<1 ~fii'h1iln (BFH vorn 25. Novemb6r 
1987, BSIBI II 196a S. 220; \ltllTl 12. Sep1ernber 1Atll . 
este11 1" ·1 99 l„S.„2~.$·1 : •· 

~ Nfcllt.:Jbziehbare Kasten der priw.ten t.ebel'l$
fuhrung oder verdeckte Gewinnau.ssehütturi911r1 

Als Sponso·ingautwr.dunoeci :ieieichn~Ce Aufwen. 8 
dungen, dit> kii1ni.. 9~1Ji~bsausgaben und keiM Sperd'er -
t llld, 51'\d n1cM at2.ier.oar{) Kc!:il cr der prl.r.:.ten Lebens
i jtit\lng t~ 12 Nr. 1 $Al7 2 EStG). 8ei cntsprocncl'dOI! 
Zu'l\•end1Jf19~" einer Kapitatgase(scnalt kOOnen wr· 
Cleck:1e G,;v1innauuct-ütrJnger \'I0/11egen, ·.-rann der~ 
eelhs<:hiif!ll1 t:su·i;h diw ZvwQfldun;ien begün:11tigt wird, 
z_ 8 o:g~no llll1wonoungen als loJäz.en ii'liPilrl /v1<1 I. ~ 
~chrit\ 3' Abt 2 Satz 4 KStR 1SS5). . 



Nr, 4 

III. Sleuemclle Benaodh.ang bei stcucr~~uo&1'9111n 
E.rr"46ngeni 

!l Cill i!'1 Li..sami; •nl'lar~ mk derr Si:;orsoring erhalt&
nen _e1s1u11gen !'.:in111111. 'N••'ll cer Empft>Y,Af A1ri e ;;1er 
elbeg01stigt~ K'fir~-scnan 1$1 steJ111• to1~· ~ 1n11Qtmen Im 
·dwillen ~ere1cn, t :euerlrae Elnnt.!'vnm HuS der 'lerm~ 
1~3WfWöJlt!Mlg co.1 .,.1t.1.1Mpt11ch: ge Eiru-3"-Nn eine:> 
~111~1ahon 0 fl3C}'fth:;b11lr11.1\r.: .ie!n. Dii! S1el:!f1 d1& 
Bllt'lan~lung ':l &r LtlSll.:l'lQer, ":leim !::11uliir~er t\clngt 
orun•J;;a!Älcil r l::.ht d~·Jor• at:, w•e t.11e ~mp•oc}'mder1 
J\aJfwe11rimgen beim l~ii>'.<!n~r l.·nternehmeJ"I r>elllll'ldeJt 
WG rCt l'\. 

• FU.- ~~ Af1u'Et1aJng ge1t211 a·re B1tgeme1nert (;rund· 
slb.T"Mt.-·;ist~e~·e-·Amve~ungsarfaß 111r Al'l~
bu111ur.ln111g, zu § El7 a, Tl. li9). : anach ie.1! •ain wirt· 
stMnucner Ge&clli.if'.til.J1tl'i11t:1 l/Or, 1W!nn di~ sl61JtHoeQO'\· 
stiQle l<OrJ>el'Jeh:i~ dem si:onscr nur dii Ni,.llung lhrl1:s 
Name1s 211 W9rb~2wec1<an in ~' '.Vni!111 u<t<...tattet, daß 
oer E.i>:JtUY selbat zu Weroazw<1<:ken cde< 21.r lmB1<e· 

Seila 21 3 

1)1 a~3 auf ('Cl~IH LeistJrgen an die ~1)ersrh11f' 'li l'I 

1w $t. fi ln w1nschaft licher Gesc~4betrieb legt 
a11eh d81VI "icht vor, wenn der EmFfänger der l-oi· 
~n9en 1 . B. auf P~kB111n, v~r~nstatnlngsttinweisen, 
ln Aua1tllf11n9slc41alogen oder In e/ldfrer Wtl.e 11Llf 
die Unkr:.-Wt?ullg • dun:n einen Sporr.nr ltldig&ch 
hl'™~$t Oleiacr Hlnwei• kann urrter VeJWendur.g 
des Namens, Em!'tl~tM odor Lo90:; des Spor.so~ 
Jo:ldCC:h cirina bNOndere HervarheDUni:J, erlDl5111. 6 11 

· •!i' 't'.lchat-1lnh;1, Gt111ctllfl.~eba1t e b lieg! ~€i!lM vt11, vicnr. 
<l111 Korp„tt haft "" don W11·t:1ema:;nahmen rnitwiT11:1. 
·::er wirtschaftll;;ti;, Gw.nllislletrlcb kiir>n ·~ Zweck· 
oetri !lb i~§ 65 :iis ~a AO) sar> 

Ciedes $~1'91bO?n e·~st?t cas sM;:..Sctretben V1lll1 
9. JtJlr 199'.' (36:81 1 $ . ! 26) 

Im Auftrag 

5atr.Hir. 
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Steuerliche Behandlung des Sponsoring und der Annahme von Spenden bzw. 

mäzenatischen Schenkungen 

Die ertragsteuerliche Behandlung des Sponsorings ist in dem in Anlage 6 beigefüg

ten Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen (BMF) vom 18.2.1998 (Bun

dessteuerblatt Teil 1, s. 212) geregelt. Nach den Grundsätzen des BM F-Schreibens 

können Zahlungen des Sponsors bei ihm Betriebsausgaben , berücksichtigungsfähi

ge Spenden oder nicht abziehbare Kosten der Lebensführung sein . 

Abzugrenzen beim Sponsoring sind danach Zahlungen, mit denen der Zuwendende 

erkennbar eine bestimmte Gegenleistung vom Gesponserten oder mindestens einen 

wirtschaftlichen Nutzen für sein Unternehmen erhält und damit bei ihm zu Be

triebsausgaben führen („Sponsoring mit Gegenleistung"), von Spenden iSd. 

§ 10 b EStG und mäzenatischen Schenkungen, die freiwillig , freigiebig und ohne 

konkrete Gegenleistung vom Zuwendenden an den Empfänger geleistet werden. Die 

Unterschiede zwischen diesen Finanzierungsinstrumenten führen zu unterscl1iedli

chen steuerl ichen Folgen beim Sponsor und auch beim Empfänger der Zuwendun

gen . 

Entscheidend für die steuerlichen Auswirkungen von Sponsoringvereinbarungen ist 

der Inhalt der Vereinbarungen und nicht, wie der Vertrag oder darin enthaltene Leis

tungen genannt werden (Sponsoring, Spenden, Zuwendungen o.Ä.). 

Die steuerliche Behandlung des „Sponsoring mit Gegenleistung" wird nachfolgend im 

Abschnitt I, die steuerlichen Aspekte zur Annahme von Spenden und mäzenatischen 

Schenkungen werden in den nachfolgenden Abschnitten II und III dargestellt. 

1. Durchführung von Sponsoringmaßnahmen mit Gegenleistung 

Der entscheidende Unterschied zur Spende besteht darin, dass der Sponsor seine 

Leistung erkennbar zum Erwerb einer Gegenleistung des Gesponserten erbringt und 

dass dieses Verhältnis von Leistung und Gegenleistung Vertragsgrundlage mit dem 

Gesponserten geworden ist. Diese unternehmerisch begründete Veranlassung ord

net die Sponsoringleistung steuerlich dem unternehmerischen Bereich des Sponsors 

zu. 

Auf Seiten des Gesponserten ergibt sich aus der Art der von ihm erbrachten Gegen

leistung, ob die erhaltene Zuwendung bei ihm ertrag- und umsatzsteuerpflichtig oder 
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steuerfrei zu behandeln ist. Die richtige Einordnung der ertrag- und umsatzsteuerli

chen Behandlung des Sponsorings ist wichtig für Vertragsverhandlungen mit dem 

Sponsor Zum einen sollen Folgenkosten für den Haushalt der FHH möglichst ver

mieden werden. Zum anderen wird auch der Sponsor grundsätzlich ein Interesse 

daran haben, zu erfahren, wie seine Leistungen steuerlich zu behandeln sind. 

1. Ertragsteuerliche Behandlung 

a) Steuerliche Behandlung beim Sponsor: 

In der Regel strebt der Sponsor den Abzug als Betriebsausgaben an , weil diese den 

steuerpflicht igen Gewinn seines Unternehmens in voller Höhe unbeschränkt mindert. 

Die betriebliche Veranlassung der Zuwendungen kann in diesem Fall z.B. durch den 

Sponsoring-Vertrag und weitere Belege (z.B. Zahlungsbeleg) nachgewiesen werden. 

Aufvvendungen des Sponsors sind Betriebsausgaben , wenn er wirtschaftliche Vortei

le, die insbesondere in der Sicherung oder Erhöhung seines unternehmerischen An

sehens liegen können, für sein Unternehmen erstrebt oder für Produkte seines Un

ternehmens werben will . Dies ist insbesondere der Fall, wenn der Empfänger der 

Leistungen auf Plakaten, Veranstaltungshinweisen , In Ausstellungskata logen usw. 

auf das Unternehmen allgemein oder konkret auf die Produkte des Sponsors werbe

wirksam hinweist. Die Berichterstattung in Zeitungen, Rundfunk oder Fernsehen 

kann einen wirtschaftlichen Vorteil , den der Sponsor für sich anstrebt, begründen. 

Wirtschaftliche Vorteile für den Sponsor können auch dadurch erreicht werden, dass 

dem Sponsor vertragl ich das Recht eingeräumt wird. selbst durch Verwendung des 

Namens, von Emblemen oder Logos des Gesponserten oder in anderer Weise öf

Fentlichkeitswirksam auf seine Leistungen aufmerksam zu machen. 

Grundsätzlich kommt es für die Berücksichtigung der Aufwendungen als Be

triebsausgaben nicht darauf an, ob die Leistungen des Sponsors notwendig, üblich 

oder .zweckmäßig sind: die Aufwendungen dürfen auch dann als Betriebsausgaben 

abgezogen werden, wenn die Geld- oder Sachleistungen des Sponsors und die er

strebten Werbeziele für das Unternehmen nicht gleichwertig sind . Bei einem krassen 

Missverhältnis zwischen des Leistungen des Sponsors und dem erstrebten wirt

schaftlichen Vorteil ist der Betriebsausgabenabzug allerdings zu versagen (§ 4 Abs. 

5 Satz 1 Nr. 7 EStG). 

b) Steuerliche Behandlung beim Gesponserten (FHH): 
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Die Regelungen des o.g. BMF-Schreibens über die ertragsteuerliche Behandlung der 

Sponsoring-Leistungen bei steuerbegünstigten Empfängern gelten bei einer öffent

lich-rechtlichen Körperschaft (hier: FHH) entsprechend. Die im Zusammenhang mit 

dem Sponsoring erhaltenen Zuwendungen können bei der FHH steuerfreie Einnah

men aus der Vermögensverwaltung oder steuerpflichtige Einnahmen eines wirt

schaftlichen Geschäftsbetriebes sein. Gemäß dem BMF-Schreiben kommt es für die 

steuerliche Behandlung der Zuwendungen beim Gesponserten darauf an, ob dieser 

mit seinen Gegenleistungen einen steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb 

(Betrieb gewerblicher Art der FHH - BgA) begründet. 

Ein steuerpflichtiger. BgA ist gegeben, wenn der Gesponserte an Werbemaßnahmen 

des Sponsors selbst aktiv mitwirkt (z.B. durch aktive Werbung für Produkte des 

Sponsors oder Mitwirkung an Werbeveranstaltungen des Sponsors). Sofern dieser 

Tatbestand vorliegt, begründet dies für den Empfänger der Sponsoringleistung 

grundsätzlich die Steuerpflicht und kann zu einer Belastung mit Körperschaftsteuer, 

Solidaritätszuschlag, Gewerbesteuer und Kapitalertragsteuer (sowie zusätzl ich auch 

Umsatzsteuer) der durch „Sponsoring" erzielten Einnahmen führen. Der Begriff der 

Mitwirkung ist im o.g. Schreiben des BM F konkretisiert. Danach liegt kein steuer

pflichtiger wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb (BgA) vor, wenn der Empfänger der 

Sponsoringleistung dem Sponsor nur die Nutzung seines Namens in der Weise ges

tattet, dass der Sponsor selbst zu Werbezwecken oder zur Imagepflege auf seine 

Leistungen an den Empfänger hinweist (es liegt dann lediglich die nicht steuerpflich

tige Übertragung eines (Werbe-)Rechts vor). 

Ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb (BgA) liegt auch dann nicht vor. wenn der Ge

sponserte z.B. auf Plakaten. Veranstaltungshinweisen, in Ausstellungskatalogen o

der in anderer Weise auf die Unterstützung durch einen Sponsor lediglich hinweist. 

Dieser Hinweis kann unter Verwendung des Namens. Emblems oder Logos des 

Sponsors, jedoch ohne besondere Hervorhebung erfolgen. Soweit z.B. bei offiziel

len Präsentationen/Veranstaltungen in Veranstaltungshinweisen. Broschüren. Pro

grammheften, Plakaten. Katalogen eine namentliche Nennung des Sponsors vorge

sehen wird, darf diese hinsichtlich Größe und Auffälligkeit nur durch schlichte, 

nicht reklameharte und kleinformatige Tafeln, Schilder, Aufdrucke bzw. zurückhal

tende Danksagungen geschehen. Die Tätigkeit des Empfängers der Sponsoringleis

tung im Sponsoringverfahren muss sich danach als eine untergeordnete, nachran· 

gige und lediglich passive Mitwirkung darstellen, die sich eng in den Grenzen der 

o.g. Grundsätze des BMF-Schrelbens hält. Insofern wird im Rahmen der Sponso

ringmaßnahmen durch den Empfänger der Sponsoringleistung auf die Unterstützung 

durch den Sponsor lediglich ohne besondere Hervorhebung hingewiesen. Die Mitwir

kung des Gesponserten an dem Sponsoringverfahren beschränkt sich in diesen Fäl-
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len auf die Überlassung des Namens oder z .B. eines Logos unter anschließender 

eigener Verwertung durch den Sponsor. mit dem Recht . für sich selbst mit dem Na

men oder dem Logo des Gesponserten zu werben. Der Gesponserte nimmt dann 

nicht am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr teil und begründet somit keinen BgA 

„Sponsoring" (Es liegen dann steuerfreie Einnahmen aus Vermögensverwaltung vor). 

Unbeachtlich für die steuerliche Behandlung beim Gesponserten ist die Behandlung 

der Sponsoringaufwendungen beim leistenden Sponsor. Ein Korrespondenzprinzip 

mit dem Inhalt, dass die steuerl iche Anerkennung des Sponsorings beim Sponsor 

auch eine entsprechende Bewertung deir erhaltenen Leistungen beim Empfänger 

bewirkt, gibt es nicht. 

Hinweise für die Verwaltungspraxis: 

Für die Verwaltungspraxis ergeben sich aus dem BMF-Schreiben folgende Problem

felder, die bei einer steuerlichen Beurteilung des konkreten Einzelfalls zu berücksich

tigen sind: 

• Das Schreiben sieht vor, dass ein wmrtschaftlicher Geschäftsbetrieb (hier: BgA) 

insbesondere dann nicht vorliegt, wenn der Empfänger der Sponsoringleistung 

z.B. auf Plakaten, Veranstaltungshinweisen, in Ausstellungskatalogen oder in 

anderer Weise auf die Unterstützung durch einen Sponsor lediglich in zurück

haltender Form hinweist. 

Im Einzelfall ist deshalb zu klären , in welcher Form die Hinweise des Empfän

gers auf den Sponsor über die im Schreiben genannten Werbeträger hinaus 

steuerunschädlich bleiben. 

• Der Hinweis auf den Sponsor kann unter Verwendung des Namens. Emblems 

oder Logos des Sponsors, jedoch ohne besondere Hervorhebung, erfolgen. 

Danach ist zu klären. in welcher Form eine Hervorhebung der Hinweise des 

Sponsors erfolgen darf. Hier kann schon die farbliche Hervorhebung oder die 

Größe eines Inserats zu Abgrenzungsfragen führen . 

• Ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb (hier: BgA) liegt vor. wenn die gesponserte 

Körperschaft an Werbemaßnahmen eines Wirtschaftsunternehmens (aktiv) mit

wirkt. 

Eine Mitwirkung an Werbemaßnahmen und somit die Auslösung der Er

tragsteuerpflicht würde grundsätzlich bei folgenden Beispielen vorliegen: 
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• Hervorgehobene Hinweise auf den Sponsor 

• Hinweise auf Produkte des Sponsors 

• Schaltung eines Links auf der !Internetseite des Gesponserten, über den 

auf die Homepage und Werbehinweise des Sponsors geführt werden 

kann 

• Schaltung von reinen Werbeanzeigen des Sponsors im Programmheft, 

• Benennung einer Veranstaltung nach einem Sponsor, 

• Product Placement (werbewirksame Integration eines Produktes des 

Sponsors in den Ablauf einer Veranstaltung), 

• Teilnahme an Pressekonferenzen und Produktpräsentationen des Spon

sors 

• Absatz von Produkten des Sponsors im Rahmen einer Veranstaltung 

durch das Personal des Gesponserten. 

Beispiele für steuerunschädliche, nicht ertragsteuerpflichtige Gegenleistungen: 

• Reine Namensrechtsüberlassung (z.B. Überlassung des Logos des Ge
sponserten an den Sponsor zur Verwendung durch den Sponsor) oder 
Übertragung des Rechts an den Sponsor, durch Verwendung des Na
mens, von Emblemen und Logos des Gesponserten oder in anderer 
Weise selbst öffentlichkeitswirksam auf seine Leistungen aufmerksam zu 
machen 

• Benennung eines Ausstellungsraumes oder - gebäudes nach dem 
Sponsor (z.B. Museum Ludwig) 

• Mehrere jeweils kleine Aufdrucke der Logos der mehreren Sponsoren 

Aufteilung von Sponsorenleistungen: Erbringt der Gesponserte im Rahmen eines 

einheitl ichen Sponsoringvertrags steuerpfüchtige und steuerfreie Gegenleistungen an 

den Sponsor, sind die Sponsoringeinnahmen entsprechend aufzuteilen . wenn ein 

nachvollziehbarer Aufteilungsmaßstab erkennbar ist, d_h_ wenn nach der Spanso

ringvereinbarung verschiedene. voneinander abgrenzbare und teilbare Einzelleistun

gen dem Grunde nach und betragsmäßig der Höhe nach vereinbart worden sind und 

der Vertrag nicht erkennen lässt, dass nur die (eine) Gesamtleistung gewallt und ge

schuldet ist In diesem Falle können die einzelnen Bestandteile ausnahmsweise ge

sondert beurtei lt und bewertet und somit in einen steuerfreien bzw. steuerpflichtigen 

Anteil aufgeteilt werden . Anderenfalls ist von einer einheitlichen Leistung des Ge

sponserten auszugehen, mit der Folge, dass die Einnahmen aus dem Sponsoring

vertrag bei ihm Insgesamt steuerpflichtig sind, weil die im Vertrag vorgesehenen 
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(nicht konkret abgrenzba ren) steuerschädlichen Leistungen die übrigen Leistungstei

le steuerschädlich infizieren 

zur Vermeidung einer Steuerpflicht des Sponsorings auf Seiten der FHH sollte 

jedoch grundsätzlich angestrebt werden, das Sponsoring nach o.g. Grundsät

zen steuerunschädlich auszugestalten. 

Sollte dennoch im Einzelfall ein Sponso,ring mit aktiver werblicher (nach o.g. 

Kriterien steuerschädlicher) Mitwirkung durch den Gesponserten vorgesehen 

werden (z.B. weil der Sponsor auf eine aktive werbliche Mitwirkung der ge

sponserten Behörde bzw. Dienststelle besteht), ist die Finanzbehörde (Amt -5-

Steuerverwaltung, Referat -530-) zur erforderlichen Abklärung der Vertragsges

taltung und steuerlichen Folgen einzuschalten. 

2# Umsatzsteuerliche Behandlung 

Gemäß§ 1 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 Umsatzsteuergesetz (UStG) unterliegen der Umsatz

steuer die Lieferungen und sonstigen Leistungen, die ein Unternehmer im Inland ge

gen Entgelt im Rahmen seines Unternehmens ausführt. Die FHH ist als Juristische 

Person des öffentlichen Rechts umsatzsteuerlich grundsätzlich nur insoweit als Un

ternehmer anzusehen, wie sie im Rahmen eines Betriebs gewerblicher Art (BgA) tä

tig wird (§ 2 Abs. 3 UStG). Folglich gelten auch für die umsatzsteuerliche Beurteilung 

des Sponsorings die unter 1 b) dargelegten Grundsätze. 

Erfolgen die Werbeleistungen der FH H nicht im Rahmen eines Betriebs gewerblicher 

Art (z.B. wenn lediglich Werbeflächen zur Verfügung gestellt oder auf Plakaten, Ver

anstaltungshinweisen oder in anderer Wese lediglich in zurückhaltender Form auf 

den Sponsor hingewiesen wird) wird sie nicht unternehmerisch tätig. Eine Umsatz

steuerpflicht scheidet dann aus. 

Erfolgen jedoch Werbeleistungen ausnahmsweise im Rahmen eines BgA sind sie 

dem Regel-Umsatzsteuersatz in Höhe von z. Zt. 16 % (ab 2007 von 19%) zu unter

werfen. Bei Vertragsabfassung ist für die Bemessung der Umsatzsteuer stets darauf 

zu achten , ob sich die vereinbarte Gegenleistung im Fall einer Umsatzsteuerpflicht 

inklusive der Umsatzsteuer versteht oder ob die Umsatzsteuer auf den vereinbarten 

Betrag aufzuschlagen ist. Versteht sich die Gegenleistung im Fall der Umsatzsteuer

pfl icht elnschlleßlich der Umsatzsteuer, so ist diese aus der Gegenleistung herauszu

rechnen (mit 16/116 oder 13,79 % bzw. ab 2007 mit 19/119 oder 15,79%). Anderen

falls ist die Umsatzsteuer mit 16 % auf die vereinbarte Gegenleistung aufzuschlagen. 
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In Kosten enthaltende Umsatzsteuerbeträge, die im Rahmen des BgA anfallen, kön

nen als sogenannte Vorsteuern(§ 15 UStG) in Abzug gebracht werden. Sie mindern 

die Umsatzsteuerzahllast. 

3. Fallkonstellationen 

• Fallkonstellation 1: Ertragsteuerfreie und nicht umsatzsteuerbare Leistungen 

Ein Unternehmen fördert eine Veranstaltung der FHH. Im Sponsoringvertrag 

wird als Gegenleistung vereinbart, dass durch Nennung des Unternehmens und 

Logoabdrucks auf die Unterstützung in der Einladung hingewiesen wird . 

Ertragsteuertreiheit: Der Hinweis auf das Unternehmen in der Einladung stellt 

eine Gegenleistung ohne besondere Hervorhebung und ohne Mitwirkung an 

den Werbemaßnahmen des Sponsors dar. Es erbringt eine von der Finanzver

waltung geduldete Gegenleistung, die keine Ertragsteuerpflicht auslöst. 

Umsatzsteuerpflicht: Auf Grund des nicht vorliegenden BgA ergibt sich keine 

Umsatzsteuerpflicht. 

• Fallkonstellation 2: Ertrags- und umsatzsteuerpflichtige Leistungen 

Ein Unternehmen fördert eine Veranstaltung der FHH. Als Gegenleistung wird 

vereinbart, dass im Programmheft reine Werbeanzeigen des Sponsors geschal

tet werden dürfen. 

Ertragsteuerpf!icht: Die Leistung der Gesponserten FHH ist ertragsteuerpfl ichtig, 

da sie an Werbemaßnahmen eines Wirtschaftsunternehmens mitwirk1 und damit 

ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb (BgA) vorliegt. 

Umsatzsteuerpflicht: Die FHH ist mit 16 % (ab 2007 mit 19%) umsatzsteuer

pflichtig . Sie erbringt eine Leistung im Rahmen eines BgA (Werbeleistung). 

Die vorstehenden Beispiele beziehen sich auf Geldleistungen. Bei Sach- oder 

Dienstleistungen gelten die gleichen Regeln wie im Falle der Geldleistung. Probleme 

ergeben sich allerdings häufig bei der Bestimmung der Bemessungsgrundlage für die 

steuerpfiicht ige Leistung. Hierzu ist als Wert der so genannte gemeine Wert der 

Sach- oder Dienstleistung des Sponsors für die Umsatzsteuer anzusetzen. Der ge-
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meine Wert entspricht faktisch regelmäßig dem Marktwert der Sach- oder Dienstleis

tung. 

4. Zusammenfassung 

Sollen für die Zukunft nachträgliche steuerliche Belastungen für die FHH ausge

schlossen werden, machen es die bestehende Rechtsunsicherheit bei der steuerli

chen Einordnung der erbrachten Gegenlemstungen und die immanenten steuerlichen 

Risiken unbedingt erforderlich, jeden einzelnen Sponsoringfall unter Berücksichti

gung der o.g. Rahmenbedingungen steuerlich gesondert zu beurteilen. Der Sponso

ringvertrag legt die Leistungen des Sponsors und die Gegenleistungen des Gespon

serten fest. deshalb ist entscheidend , was vertraglich vereinbart ist. Hier kann bereits 

durch eine unglückliche Wahl im Wortlaut des Vertrages ein steuerpflichtiger Leis

tungsaustausch unterstellt werden. Im Zweifelsfall ist die zwischen dem Sponsor 

und dem Gesponserten abzuschließende Vereinbarung mit der Finanzbehörde 

(Amt -5- Steuerverwaltung, Referat -530-) vorher abzustimmen. 

Die Steuerabteilung der Finanzbehörde ist insbesondere in den Fällen einzu

schalten, in denen (steuerschädliche) aktive werbliche Gegenleistungen sei

tens der gesponserten Behörde bzw. Dienststelle im Rahmen des Sponsorings 

vorgesehen werden, um vorab die steuerlichen Folgen abzuklären. 

Darüber hinaus ist von Seiten des Gesponserten auch bei der tatsächlichen Durch

führung des Sponsoringverfahrens strikt auf die Einhaltung der o.g . steuerunschädli

chen Kriterien zu achten. 

II. Annahme von Spenden und mäzenatischen Schenkungen 

1. Begriff der Spende 

Abzugrenzen von Sponsoringzahlungen (siehe oben zu L) sind Spenden iSd. 

§ 10 b EStG. Dies sind Zuwendungen , die vom leistenden freiwillig . freigiebig und 

unentgeltlich für mildtätige, kirchliche, religiöse, wissenschaftliche oder für als be

sonders förderungswürdig anerkannte gemeinnützige Zwecke geleistet werden . so

mit kein Entgelt für eine bestimmte Leistung des Empfängers sind und nicht in einem 

tatsächl ichen wirtschaftlichen Zusammenhang mit dessen Leistungen stehen. Spen

den unterliegen beim Empfänger nicht der Steuerpflicht. sind beim Spender aber nur 

bis zu bestimmten gesetzlichen Höchstsätzen steuerlich abzugsfähig . 
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Ausgaben des Steuerpflichtigen, für die er eine Gegenleistung erhält, sind (unbe

schadet der Ausführungen zum Sponsoring) nicht steuerbegünstigt Das gilt auch. 

wenn die Zuwendung den Wert der Gegenleistung übersteigt, beispielsweise beim 

Kauf einer Eintrittskarte für eine Benefizveranstaltung. Eine AufteilLmg der Zuwen

dung in Gegenleistung und Spende ist nicht zulässig. 

2. Al/gemeines 

Juristische Personen des öffentlichen Rechts (Gemeinde, Stadt) und öffentliche 

Dienststellen können Spenden selbst In Empfang nehmen/vereinnahmen und Zu

wendungsbestätigungen ausstellen, wenn sie die erhaltenen Mittel nachweisbar für 

steuerbegünstigte Zwecke verwenden. 

Des Weiteren können inländische juristische Personen des öffentlichen Rechts (Ge

meinde, Stadt) und öffentliche Dienststellen als Durchlaufstelle für Spenden an als 

steuerbegünstigt anerkannte privat rechtliche Körperschaften (z.B. Vereine oder Stif

tungen) auftreten und Zuwendungsbestätigungen ausstellen. Dabei kann im Allge

meinen davon ausgegangen werden, dass die Zuwendungen für steuerbegünstigte 

Zwecke verwendet werden . Vor dem Hintergrund der Spendenhaftung (s.u.) sollten 

sich jedoch Dienststellen der Hamburger Verwaltung von den Endempfängern deren 

aktuelle vorläufige (Freistellungs-)Bescheinigung bzw. den aktuellen Bescheid über 

die Körperschaftsteuerfreistellung vorlegen zu lassen. Erstere sollte vom Finanzamt 

vor nicht mehr als 18 Monaten, letzterer für nicht mehr als 3 Jahre zurückliegende 

Zeiträume ausgestellt worden sein . 

Seit dem 01 .01 .2000 sind allerdings die als steuerbegünstigt anerkannten Körper

schaften, Personenvereinigungen und Vermögensmassen berechtigt, selbst unmit

telbar steuerbegünstigte Spenden entgegenzunehmen und hierüber Zuwendungs

bestätigungen auszustellen_ Der Einschaltung einer öffentlich-rechtlichen Durchlauf

stelle bedarf es daher grundsätzlich nicht mehr. 

3. Beispiele zur Annahme von Spenden 

Ein Spender stellt zur Ausgestaltung eines Spielplatzgeländes einen nicht unerhebli

chen Geldbetrag zur Verfügung. Der Spendenzweck ist erfüllt, weil die Spende ei

nem gemeinnützigen Zweck dient (Förderung der Erziehung. § 48 EStDV i. V. m. 

Anlage 1) ; es ist eineZuwendungsbestätigung auszustellen . 

oder: 
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Es werden Spenden zur Weiterleitung an begünstigte Empfänger (z. B. Verbände der 

freien Wohlfahrtspflege wie Diakonisches Werk der Evangelischen Kirche in 

Deutschland e .V. oder Deutsches Rotes Kreuz e .V .) entgegengenommen; auch in 

diesen Fällen sind Zuwendungsbestät igungen auszustellen . 

4. Zuwendungsbestätigungen 

Für Spenden, die der Vervvaltung unmittelbar zufließen und die nach § 1 O b EStG 

steuerbegünstigt sind, ist dem Spender eine Spendenbescheinigung auszustellen. 

Die Zuwendungsbestätigungen müssen den im Bundessteuerblatt veröffentlichten 

amtlichen Mustern (siehe Anlagen 8 und 9) entsprechen und dürfen eine DIN A 4 

Seite nicht überschreiten (s. BMF-Schreiben vom 18. 11 . 1999 - BStBI 1 1999 S. 

979). 

Es ist jedoch zulässig, aus dem amtlichen Muster nur die Angaben zu übernehmen, 

die auf die jeweilige Zuwendung zutreffen . Die Wortwahl und die Reihenfolge der in 

den amtlichen Vordrucken vorgesehenen Textpassagen sind aber grundsätzlich bei

zubehalten (BMF-Schreiben vom 2. 6. 2000- BStBI. 1 2000 S. 592). 

5. Vertrauensschutz für den Spender 

Der Spender darf grundsätzlich auf die Richtigkeit der Zuwendungsbestätigung über 

Spenden vertrauen, es sei denn, dass er die Zuwendungsbestätigung durch unlaute

re Mittel oder falsche Angaben erwirkt hat oder dass ihm die Unrichtigkeit der Bestä

tigung bekannt oder infolge grober Fahrlässigkeit nicht bekannt war. 

Ziel der Regelung ist die Absicherung des Spenders, dem die Steuervergünstigung 

auch dann erhalten bleiben soll, wenn der Zuwendungsempfänger die Zuwendung 

rechtswidrig nicht für die steuerbegünstigten Zwecke verwendet oder der Zuwen

dungsempfänger nicht als gemeinnützig anerkannt ist und der Spender hiervon 

nichts gewusst hat. 

6. Haftung 

Wer vorsätzlich oder grob fahrlässig eine unrichtige Zuwendungsbestätigung aus

stellt oder wer veranlasst, dass Zuwendungen nicht für die in der Zuwendungsbestä

tigung angegebenen steuerbegünstigten Zwecke verwendet werden, haftet für die 

entgangene Steuer. 
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III. Annahme von mäzenatischen Schenkungen 

Als Sponsoringaufwendungen bezeichnete Aufwendungen , die beim Zuwendenden 

keine Bet riebsausgaben und keine Spenden sind (mäzenatische Schenkungen), sind 

bei diesem steuerlich nicht abziehbare Kosten der privaten Lebensführung (§ 12 Nr.1 

Satz 2 EStG). Bei entsprechenden Zuwendungen durch eine Kapitalgesellschaft 

können bei dieser verdeckte Gewinnausschüttungen vorliegen. Die Problematik einer 

verdeckten Gewinnausschüttung kann sich insbesondere in dem Falle ergeben, wo 

eine Kapitalgesellschaft, die im Beteiligungsbesitz der FHH steht, der öffentlich

rechtlichen Einrichtung (z.B. der Senatskanzlei) eine Zuwendung zukommen lässt. 

Zur Vermeidung von Steuerfolgen für die FHH sollte in derartigen Fällen eine 

Vorabstimmung mit der Finanzbehörde (Amt 5 - Steuerverwaltung) erfolgen. 

Auf Seiten der empfangenden FHH unterliegen mäzenatische Schenkungen nicht 

der Steuerpflicht. 
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Aussteller (Bezeichnung der inländischen juristischen Person oder inländischen öffentlichen 

Dienststelle) 

Bestätigung 

über Zuwendungen im Sinne des§ 10 b des Einkommensteuergesetzes an inländische 

juristische Personen des öffentlichen Rechts oder inländische öffentliche Dienststellen 

Art der Zuwendung: Geldzuwendung 

Name und Anschrift des Zuwendenden: 

XXX .. .. ........ .. .. ... „ . • .. . . „ .. . . . „ . . . „ ..... . . . „.XXX 

Betrag der Zuwendung in Ziffern I in Buchstaben I Tag der Zuwendung : 

XXX ... . „ . . . .. ./.„ .. . „ . . „„ „ . ./ . •... • . „ . .. .. . .. „ .. .. XXX 

Es wird bestätigt, dass die Zuwendung nur zur Förderung (begünstigter Zweck) (im Sinne 

der Anlage 1 - zu§ 48 Abs. 2 Einkommensteuer-Durchführungsverordnung - Abschnitt A I B 

Nr . .... )(im Ausland) verwendet wird . 

Die Zuwendung wird 

von uns unmittelbar für den angegebenen Zweck ver1Atendet. 

entsprechend den Angaben des Zuvvendenden an .„„„ „ „. „. \o\le1tergeleitet , d ielder vom Finanzamt 

„„„„ . . „ . „„„ Stt-.Jr „ „„„. „„.„„. „ „„ mit Bescheid vom . „ . „ „„.„„„ „„„. „ I vorläufiger Bescheinigung vom 

. . . . .. „ .. „„„„ . . ... • als begünstigtefr Empfänger/in anerkannt ist 

Ort, Datum und Unterschrift des Zuwendungsempfängers 

Hinweis: 



Wer vorsätzlich oder grob fahrlässig eine unrichtige Zuwendungsbestät1gung erstellt oder wer veranlasst, dass 
Zuvvendungen nicht zu den in der ZuVYendungsbes1atigung angegebenen steuerbegünstigten ZV119cken veN.endet 
werden, haftet für die Steuer, die dem Fiskus durch einen etvvaigen Abzug der zu~"Jendungen beim Zuwendenden 
entgeht (§ 10 b Abs. 4 EStG, § 9 Abs. 3 KStG , § 9 Nr. 5 GewStG). 
Diese Bestätigung 1Mrd nicht als Nachweis für die steuerl iche Berücksichtigung der Zuwendung anerkannt, wenn 
das Datun1 des Freistellungsbescheides lcinger <i ls 5 Jahre bzw das Daturn der vorläufigen Bescheinigung langer 
als 3 Jahre seit Ausstellung der Bestät igung zu rückl iegt (BMF vom 15.12.1994 - BStBI 1 S. 884). 
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Aussteller (Bezeichnung der inländischen juristischen Person oder inländischen öffentlichen 
Dienststelle) 

Bestätigung 
über Zuwendungen im Sinne des§ 10 b des Einkommensteuergesetzes an inländische 
juristische Personen des öffentlichen Rechts oder inländische öffentliche Dienststellen 

Art der Zuwendung: Sachzuwendung 

Name und Anschrift des Zuwendenden: 
XXX .. „ .... ........... „.„„.„ .. „.„.„„ .... „„„„XXX 

Wert der Zuwendung in Z iffern f in Buchstaben J Tag der Zuwendung: 
xxx .„.„„ .„ .1 ...... „ .. „„„ „ . .1„.„„„„„ .. „ .. „xxx 

Genaue Bezeichnung der Sachzuwendung mit Alter, Zustand, Kaufpreis usw. 
Die Sachzuwendung stammt nach den Angaben des Zmvendenden aus dem 
Betriebsvermögen und ist mit dem Entnahmewert (ggf. mit dem niedrigeren gemeinen Wert) 
bewertet. Die Sachzuwendung stammt nach den Angaben des Zuwendenden aus dem 
Privatvermögen Der Zuwendende hat trotz Aufforderung keine Angaben zur Herkunft der 
Sachzuwendung gemacht Geeignete Unterlagen, die zur Wertermittlung gedient haben, z.B. 
Rechnung, Gutachten. 

Es wird bestätigt, dass die Zuwendung nur zur Förderung (begünstigter Zweck) (im Sinne 
der Anlage 1 - zu § 48 Abs. 2 Einkommensteuer-Durchführungsverordnung - Abschnitt AI B 
Nr. „ .) (im Ausland) verwendet wird . 

Die Zuwendung wird 

von uns unmrttelbar für den angegebenen Zweck verv.endet 

entsprechend den Angaben des Zu\/\€ndenden an .. „ . . „ .. . „„ 'Mlitergeleitet die/der vom Finanzamt 
„ „„ „ „„ „„ „ „, StNr. „„ „„ „„ „ „„ „ mit Bescheid vom „ „ „ „ „ „ . „ .. „ I vorläufiger Bescheinigung vorn 
• .... .. „ .. „ .. „ „„ ..... a ls begonstigte/r Empfänger/in anerkannt ist. 

Ort, Datum und Unterschrift des Zuwendungsempfängers 

Hinwe>is: 
Wer vorsätzlich oder grob fahrlässig eine unrichtige Zuwendungsbestätigung erstellt oder wer veranlasst. dass 
Zuwendungen nicht zu den in der Zuwendungsbestätigung angegebenen steuerbegünstigten Zvvecken ver\\€ndet 
werden, haftet für die Steuer. die dem Fiskus durch einen etvvaigen Abzug der Zuv-.endungen beim Zuvvendenden 
entgeht(§ 10 b Abs. 4 EStG, § 9 Abs. 3 KStG, § 9 l\J r. 5 GewStG) 
Diese Bestätigung wird nicht als Nachweis ft.i r die steuerliche Berücksichtigung der Zuwendung anerkannt, wenn 
das Datum des Freistellungsbescheides länger als 5 Jahre bzw. das Datum der vorläufigen Bescheinigung länger 
als 3 Jahre seit Ausstellung der Bestätigung zuruckliegt (BMF vom 15. 12. 1994 - BStBI 1 S. 884). 



1 Zusammenfassende Jahresübersicht über empfangene Zuwendungen mit Einzelwerten ab 10.000 Euro 

Jahr: 

Behörde: 

Amt Name und zuwendungs- zuwendungsform Bezeichnung der wen Höhe Hinweise zur Verwendung 
/Organisationseinheit Wohnort/Sitz (Stadt) zweck Dienstleistung € etwaiger 
bzw. des zuwenders • Sponsoring • Geldleistung Folge-
nachgelagerte • Spende • sachleistung kosten 
Einrichtungen • SchenKung • Dienstleistung € J Jahr 
(Z.B. LHO-Betriebe) 

...... 
0 



Anlage 11 

Auszug aus dem Strafgesetzbuch 

StGB§ 299 Bestechlichkeit und Bestechung im geschäftlichen Verkehr 

( 1) Wo .t· a :.. s .9.agosl o :..:..Lc .t· cdc~ Eo!lull .t'&glo.::· o .:.n oe 9osc h iH Ll.:..cho11 BcL .t·.:.c b o s 
i:n ~~ ~r.h:i::r.::..:r:hP.n VP.r:<P.h::: P. .'..rn=m Vnr t Ri::.. ::11:::: :i .'..ch odP.::: r..'.. rn=m D:::it tP.n a. ::.. R 
GP._q?.nlr~istung da.::11::: ::0rdP.rt , :üch versrrr.r:h r.n ::.. ä:~t ndr.::: anni:nnt:, ciaß e·~ 
P.inP.n a.nciF::::~n hP.:'.. ciP.r.1 BP.211q vcm •t:arP.n r.dF:::: qF:wP.~h::.. :.chr.n LP.üi t:n nqP.n :.n 
~·~P.ttbP.wP.:::h in un::.. a.u t P.:::e::: ~·:P.:_;;P. bP.vnrzugr. , w.'..rri :r.:..t F:::P..'.. h P..'..t:s;;t r i'l::f'! hi!'1 zu 
drei. 1-Tilh.::·~: 11 t';.dc.::· 1:-. .i.L Gc::..d:~t..::::i.:l::.~·: lK::~t.:::·t:l ::.t. . 
( 2 ) Ebou.so w.:..::·d bcsL..:-i:l.!: L, wC.' L' .:.. r:-. g ::: scbil:'.:L:...:..chcu Vc.,.::·:.;.d1.::· ;::u Zw·cckcu dos 

Wcl Ll.J<.: wc.::-l.;.s <.:.L rn.:·:r. Ar19c::zL c:.. l Lc n ucic.::· BcmL.:.L.::'.lg U::n c .i.11~ ::; g~sch<'.i(Ll.:.chc.m 

B0 l.r.i.c b c.'S c.•.i.r1cn Vo.rlcL . .'.:ü.r d.i.c~scn odc: C.'.:.11cn D.::·.:. Llc.~11 a:..s Cc.~gcn :..c:üs lw19 
da.:ür anbie t et, ve::::-s:p::::-icht oder ge·„•äh:= t , ösß e::::- ihn ocie::::- e .'..nen ande~en b e.'.. 
dP.rr. BP.2 11q von i.·JarP.n nö.F:r qF:vJP.:::hl:.~hP.n LP.:'..s t.11nq.=m in unlaut: P.:::P.r 't:P.i?!F: 
b P.v nrzuge . 
( :!) D:'..e llhsät: z,:; u n<l 2 ~! P.:_ t.P.n a uch für Ha n rilunqP.n in a.u ;i:.äncii ;ic:h~n 

WP.t. tbP.WP.:::'."Q. 

StGB § 300 Besonders schwere Fälle der Bestechlichkeit und Bestechung im geschäftlichen 
Verkehr 

In bt=:sonde~s sc:hwe :=- en Fäl :..e n ·,1.'..r ö e .'..ne ':'a t nac h § 299 ::l.'..t F::::- r. ihr. i t B~t~af r. 
von cir~:. Monaten h i!':' zu =ü.n f .Ta.brP.n h P.Rt.r-af t: . 2in bP.sonde.:::s gcb\•lt=:rP.r Fa ::..:.. 
1 .i.<~c;.it. .i.11 d!~.::: Rnqn: vc=, wmm 
l. diP. Ta. t sich au:: P. inen Vort P. :'..::.. R:::oi?-P.n 11.u;:; r::aJ?,es hP.2 .'.. <=>..ht: oö.e:::: 
2 . de~.::: ':'ÜU~-~.- gr~·,:r:>rb:..;1:(1:'.~.i.q oc.i r:>.::- iÜ'..; :--1:. 1. !=-l : .:.,·~ci e .:.nc~.::· Eanci.<·~ h<:ncir~ : 1. , dü~ :-: i<~h 

zu.::· ic.r:'Lg ~sclzlc.'11 Ec9c.'hLm9 so:.. eh e .:: ':'::l l c u v(.' .:::bu nö.011 ha l . 

StGB § 331 Vorteilsannahme 

( 1 } Ei 11 AnL sl.::äg c~ odc.:: c .i.u .::ü~ 6011 ö [ :'.: cull.:.._.;h c n D.i cus l bcsc-116c.t·s 
VP.:or:flic:h t:P.tP.r , <le::: fiir o:.e D:'..r.n;i t: a u Riihu n:.! P.int=m Vort:P.i:. f ü ::: g.'._r:;h o<l~= 

P.in ?.n o::::. t: t.Bn ::nrdP.rt , 2 .'..eh VP. r s r:rP.r:h2n ::i:~t m ir..::: anni T.r::t, wirci rr.i t 
F .cc .i.h<.: .i.Lssl.:ü.i c u.'..s zu ci.:::c.'.. Jah.::-en c.x.lc.::· n.'.. L Cc:..c:isL.::u:'..c besl.::-U:'.. L . 
( 2} E.'..n Ric hte::: nriP.r Hc hiecis=:'..chtP.=, cir.r einen Vnrt P..'.. 1 =~~ sich odP.r P..:.nf'!n 

D.rl llcn äl~ Ccgc11:.. c.i.;: Lu 11g <la: ü~ iu.::cic.:·L, s .'..d 1 vc r':=p .r:cchcn :..lig L o<lc.::· 
::lnu.i.:nrr.L, d::lJ~ c.::· c.:.w:: r:.'..chl :.:.'.d .i. cb:.:., H<:'lnci::..ung vo.=-9:.:.~110:-:lr.\L' JJ h :::i. L 06.r.:.~r: k.ün :'.: L.'.. g 
vo~neh:r.e, wirCi ::lit F~eiheit sst :=-a : e b i s zu :cm: Jah:::en ocier :r. it Ge :.. cist:::afe 
bC.'SLr'i:lf L. Der· V;::r-such .i.::o l :::L.::«::i..'.:ba.::· . 
(3 > Di e Tat :.st nicht nach Absat z :.. s t~a: ba::: , wenn der Tä t e ::: e .'..ne n n.'..cht 
von :'... hn q,:;for-dP.rl:P.n Vo::: t e:.::.. ;iic h vP.::::: ;i n::::~<:h~n ::..?.~t odP.:::: ann:.r:r:nt und ci.'..P. 
zust~ndi~~ B~hf.::cri~ .'.. r.-. Ra.hr.t~n ih=P.r E~:uqni;;2f'! r.ntwf'!dP.r di~ J\nn~hrr. f'! vo.:=he= 
9cu :::lur . .i.9L h a l o<lc-.:· ci.c.::· Tf1 Lc.::: un v<.:n:: l't9 ::.. .'..d1 bt' .:. .'..li.::: .i.i.r1zc· .i.gc c .::·:=L<:1LLc L u nd s.:.c 
d.i.?. T..rin;;.h :r.P. gP.n ?.hr..igt . . 

StGB§ 332 Bestechlichkeit 

(l) Ein ~~,nt ~t.=äo?.:C OOP-::0 ein =u::: ciP.n nf::P.ntl :.che>.n Di P.nst: bP. ROnö.~r!" 

V1~ .:::-~: !l.i.cht. nt.l)r, d;~ :::- ·~~ 11\~11 Vo.::1.cü l .::c:i..:::· $.:..eh ori•~r r...:.m:n Dri l. t.•~u al;~ 

Co9 t'11lt' .i.8Lun9 ui:l.:: ü.::· .::ordcrl, eich VC.'L'8fL'2Ch c u =-~·i:~L o<lc.: ;;;.mü::nr:il' d.ctl5 c.:: 
C.' .i.u c n.:.c11 s llwuci:.. w19 vo.t·gc11o :r.:'.lc11 h a l ocic.r küu[L.i.g vo.:::uchr.-.c u u<l <lc.dur·ch s c .i.uc 
D.i.c rwlt:il.i.chl c u vc.:.·:..c Lz l h a l o ciC.t' vc.:·::..clzcu wür·dc, w.'...::·<l r.l .'..L F.:::e: i.h e:i.L :=sl.::;:. ( e; 
vou sech s Moualcu b .'..s zu fün f Jahr'<:.~11 bc~ L .:::·a.:L . Iu :r . .:.udc.::' schwur'cu Fä:.. l c 11 
igt: ö.it': ~; t: r ,;. f~ F::::P.:.hP..'..t:"!~t.:::nfF: bis 211 n:::t"!.'.. .Tn h rP.n ooF:::: (;t"!::..cis t::::a fP. . Dr.::: 
VP.:::suc:h ist st.:::afha r . 
(2) E.'..n R.i.chu~.:: oO.(:.c SdÜi~ci~.::.:.d1 t. ;~.::· , der c.i.ncu VGrl.\: .'.. l :.ür "-Li.eh ocü~.i:· c.:.. n c r1 

Dr i tt.P.n al ;:; c;P.~<"_n : ,-ü;:; t u.n!=J' <la.::ü::: fo:::ri~::::-1:, s:<7h vr.n:prechen :äßt: n <le= 
:::.rnü'.lur.L, d;::.g ,_.. \:.:.rn! .r.:.d1u~rl.i.t!b\~ H"rnd:u11~ vo.:::~-wnG::-t1:ic: 11 h:1L ocü~.c kün :'.. l. .'..S! 
vo.::·cwh:r.c.- LU1Ö. cbdu.::·ch sc.:.uc ~·.i.ch l c.::·l.:. chca ~.( ::.. .i.chl c 11 vc„::lc l z l h aL o d c .:::· 
vc~lcl :.:0u \•tü..::de;, •,-,i~d '.':1.'.. l F~c .'..hc iL ssl:::-a .:: c von c .:. ucr.: Jc:h.c b.:.s ~u ~ ~hn Jah.t·e:u 



bestraft. I n :r.:'..nde;: s c h·,1e ::::e n Fä :. :. e n .:. s t ci i e Strafe Fr eih e itsstra f e von 
sP.r.hs "lnn ?.ten his z u ::ün:: Jah:: P.n. 
(J) Fa:.:. s dP.r ':'ä te:::: 6.P.n VG~tei :. a.:8 

Ha n d l ung ::nrciP.r1: , s.:.r.h vP.r~r.rer.hen =. ii:?.1: 
uud :Z ~~c:bnn :l ;;.n n ;;.n i!IJ ',.;c nci<!n, ·,.;nn u C?r 

gC:.<::.:: l g L h :.::. L, 

Geg~n:eistunq : u!" eine k i'mftir-rr. 
ndP.:: n n n i n::t, s~ 5.:_ n d ö i P. nhs~t.ze :. 
;,; .'..eh ci.r?n auri•~nrn ~·l~\!Il tlb.:;_:: lxi.:::r?2. I. 

1. bni <for H:1mi l 1msi ~.;<!lrw r:.:: l.:.d1t.cm ~u vo.:.:·lo t. :.<:•m ocin.::, 
2. sow::: ll d i. c Ha rnJ:.uu g 2.u EC.'2.m:.':':l E..::r.c:::scu r:: Lchl, s2. cl1 b c.'.. AusClbung 

~ .cir :.:.'s s ::m~ d u .:·ch dc11 Vor·Lc.i.:. bcc .'..u..::::..us scu ::'. LI :.i:'!s~cu. 
dcE 

StGB§ 333 Vorteilsgewährung 

(1 ) rt:~L' c:11C:':\ 

Vc~pf llchL cLcu 
P.in P.n Vnrt~il 

gev•äh :=t , ·~ i rö. 
hP.:=:traft . 

A:t:lsL.:.:·0.gc.::· , c:.u c:-:1 (ur· cic11 ö::.::c.' 11Ll.:.chcu D.i.c11s l bc2c11cic.c 2 
ocic.c cln c:T. so: öa Lcn ätc~ Eundcs•,.,ch.r.· :: ü~ d.:.c o.:.cnslausüb mig 
:11:: n :. P.~P.n c:d.=:::: P. i rn=m D:::'.. t. t:F:n .:ln h.'..?.t.P.t. , vP..:::sp:: i c:h t odo:==:: 

:T.i t F::::e ::.he ::. tsst:::-afe bis z u d:-e .:. Jah:::en oö.e:- :r.i t Ge:.ö.st:::afe 

( :i } '1; e:::: "'in~:r. R:c:h t.P.:::- oder Sc:h:P.ris::::.:.ch te:::: ein~n Vort: ei:. Eil:: di P.s e o od~= 
:::.i.u :::n Dr .'.. Llcn als Cco0n::.0.:.2 Lu n9 d:.::.~ l.'ti.:' 2mb 2.c l c l, vc.::· s o.::·.i.d1 L cdc.:.:· gcwäh.:.:·L , 
da:~ er P.inP. :::- i c:hte:::-l ~r:he Hancilun~ vo::::q~n01·:1r:'.P.n hc::it oo~:::: :-d 'm= r.2.q vn:::-n~hrrn , 
wl..'..'d tr.l l Fr·c H1c .i.L:::,o::.:L.:-nü.: L.'..::.: zu .:.un .:. J ah.:::cu v d c.::- 11 .:. L cc:.ci.sL.::·n'.:.e bcs l .:::Ll [L. 
( 3) Dlc ':'<::.L .:.sL a:chl rJi:)Ch AbGi:Ü'.4 l :::lr';;).'.:ba..:· , WCIJU 6.ir:.~ :.:usUi116 l gc Bdlö.r.·O.c 
i :n Ra hI1e n i hre r 8e :: ugnis~e e nt\'leder c5. .:. e Annahr.1e des \l'o r te::.. s durch de n 
=::tlf.f?_nqP..::: v oi:-hP.r ~f:nP.hn::.~ t. ha t rniP..:: R:.P. au:: 1mvP..:::zü ql.:'.d1P. l'JlzP.:.~J P. df:P. 
~~pfängers gen eh:r.:.gt . 

StGB§ 334 Beste<;hung 

(l) 'f~cr c.:.Hc::1 A:t:LsL...:·::igc.::· , c.:.110:'.l Lür ciou ö::.=cn Ll.:.chcu Dl cusl bc2cmic.c2 
VP.~pfl icht.P. t. ~n odr,~ .;;.:.nen Sol d?. t. P. n dP.~ Eundr. P. weh~ e .:.nen Vor tei l :ür d i e s P.n 
r.dP.r .=:.:.n.=:n Dr.:. t ten a:.s ~;eqP.nle::.s t. unq dafür c::inb'..etet. , VP.rsr.rir:ht nd~= 
g t'!Wf\.h .:::t. , da :.~ c.::: c~JH'. D.'..;~n ;-: t.hauci =.uncr vorqrn1CJn:r.r~n hat. ndi~ .. ::: K.ii n .:'.. l..i.~ vn.:.::n;~hnc~ 
u ud ciadu.:.:·ch sc.'..nc o.:.cn:=Lo::.::..:.t:hlcu "'-'.c:cL:d h:.::.L odc.r.· vc.:::l;::L:.<::.:.·n wü.::·<lc, ·~1.i.rö. 
:r.lt. Frclhclt.:·:~..;t..::·;.:( c~ V{m (fr cl Mon:.iU~u bl;' :.:u Umf ,J"<1h;::(m l'w ,.;t.r<~(t.. : n :n2.nd•).::: 
schwc.:·c.·11 Fi:il::.cu i.sL 0..:.2 SL.:.'t::.k F.:.·c.:.. hc.:..L2:::l.:d~c b .:.s >::u ~ wc .:.. Jd1.rcu odc..:: 
Ocl dsLr·a.'.:c. 
(2) 't:f:'' ::'.' .=:in r-".l'. R.:.r.ht.!'!:: ()Ö.P.r Sr.h.:.!'!ös::'.'.:.r.h te:::: F:in F:n Vr.r t."" i :. fü:: diP.~""n ndr.:: 
c .i.uo n D.r.· .:. Ll c n als Gc9cn: 0 .:. s Lu u9 ci!l :'..üi.::· a ub.:. r:.· l c l, vc.:·s o .:..i •.::h l odc: ~)C•„äh~L , 
da:?, P..::: P.inP. rir.hte:::l .'..r.h P. Hanö =. unq 
l. vn::::gP.n n :nrr.?.n u nci d ndu;:: c:h SP.~nt"! :::.:. cht. P-;:::.:. c hP-n :i;: .: :.:. cht:en '.re::let. zt. hat. ocie r 
:i. :.;. 1:~uf l..i.~ vo..::1 1 c~h::ic) u u u dnciurch scüm .::·.i.cht.c.::·12.ch •)IL ::!lü;h t.cu vc .::·l c l. :.<:cn 

wu;::dP., 
w.i..:.::d .:.n den F ti::.lc:n de.:- Nu:r.'.l:c.::· : r:-. .i.L F.::c2.hc:2.Ls 2Lrafc: vou di:c.:. '.\1omllcn b .i.::.: <'. Lt 

Iüuf J ':lh ..:·:.:.'11 , .Lu den F 0.l:.:.:.'n de.:.:· ::\u:rnc.::· 2 t.1.'.. L F .::·c .:.hc.'.. L22L.::.'a.:c vo11 2cch2 
:vton aten b i s zu :ün: J ah ::::en bes t :::-a: t . De:::- V.e!" such .:. s t s t !"a.::ba:= . 
( 3) F <:l::..::..s dr:.·.c ':'<llc..:· ÜC.'11 Vo.::·Lc .i.: 2.:.s Gcg:.::u :.c.isl ua g ::.ü.=.· c.~.i.m:.~ k üu( L.i.gc 
Ha nd l ung anb i etet , ve r spr.:.cht ode:::- ge·,;ähr t , so s i nd d i e Absätz e l unö. 2 
schon ciann a n zuwf:nd.,,n, wenn P.r Ö.P.n ?. ndP.::'.'P.n zu h f: Rt'..r.:::ir.n VP.::sn r.ht , d a f , 
d.i.P.sP.:::: 
1. bc.i. de .r.· Hn u cil u n g :::,oc.i.n :.:.' r: .::1 .:. ch L::.·n vc;::·l c l z l oc:le .~:. 
:2. sm;<'! .i. t. ö.:.P. Ha ncilunq .'..n sP.inP.M =: r:r.P. :::sP.n steht: / ~ i r:h b e .:. rier li.u :=:iibunq d P.::: 

:::: r·1r.~· ::;sc11s d u .::'c h dc-r1 Vc.r: Lc.i.::. bcc .:.n.:::. u s!:!cu :.ü!5 L . 

stGB § 335 Besonders schwere Fälle der Bestechlichkeit und Bestechung 

(l } I n bl!~midc::::s ~r:hwr::::.-'!n F ii =.: r:n w.'..:::d 
l . ::.· lu::.· Tn L n;::.ch 

':l I § .3 .3 2 Abs . .:. Sa L :.<: l , ':lucb .'..11 Vc..:.'."blu ciuug r.1.:. L Abs . :> , uad 
hl ~ :B1 / ihs . l Sr.\t z l und .i\bs. 2 , ~r.wP. .:.ls c::i u c:h :..n VP.~h :..n<l,mq r.üt i\bs. 
3, T . .i. L F~~' .ih:::.iLss L .::·a::c vo n :::.:.a:::r.1 Jah ..:· bis ~ u :.<:clui Jah ..:·cu uuci 

2 . ?. inP. Tat n<>.r.h § 3 •~ 2 l\h!=: . :J , a u r.h :.n Vc;~h :.nd1mq ".".\ :.. t: l\h R . ] , rr . .:. t. 
Freih P.itsst::afP. n .:r.h t. untP.:: z·,:P.'.. .J!;lh ::'.'.en b~st::n:: t.. 

(:i) E.i.11 lic:~01 1ö.cr:-: ;~ch·"'cn~.::· F ;:.:.: .'..:r. S.i.uu(: de ~::! .i\.b:fü l. :.<:cr.; : :. .i.c~t. .:.u <Ü~r Rc~c: 
vo:::: , wP.nn 
1. dlc Tal. :.;.i.c:h i.1.1.1.'.: clm:n v ,)rl.;).:_:_ ~.::d.~c n l1u~.;r..;1J.kH h c :.!.:.d11. , 
2. de.,..:· ':'~He.:.:· ::.o..::·Lgc!:!c l z l Vo.c lc2.~c 21m1 .:.T.'.'.\ l , eil e er· u::. s Ccgcu lc.i.s l Lw g cia.=ü.:.:· 

gc::<ndCL'L haL, da:s 0 ~ c .:. 1w D.'..c11=i Lha11d: uag :-<.ün.'.: L.'.. g vo.:·nchr.:c, ock~ 
:1 . dt=>-..::: ':'Ät:P.:: qP.wP.rhf'l:r.~:~iq nci!'!:: ;ü s ) !:. t.q:. .:.~ci P-'..nP-::'.' Bi'inci.r. hn.nci.P-:. t. , di"' ~ ir.h 

~u~ [crLgcscL ~lcu E0r~chung so:. e h e::'.' ':'a l c n vc.!:b uncicn haL . 

2 
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